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09.057  s    Förderung der Hochschulen und Koordination im schweizerischen Hochschulbereich 

Entwurf des Bundesrates 

vom 29. Mai 2009

Anträge der Subkommission für Wissenschaft, 
Bildung und Kultur des Ständerates

vom 16. März 2010

Bundesgesetz
über die Förderung der Hochschulen 
und die Koordination im schweize-
rischen Hochschulbereich
(HFKG)

vom …

Die Bundesversammlung der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 63a, 64 Absatz 2, 
66 Absatz 1 und 95 Absatz 1 der Bundes-
verfassung1,
nach Einsicht in die Botschaft des Bun-
desrates vom 29. Mai 20092,

beschliesst:

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1   Zweck und Gegenstand

1 Der Bund sorgt zusammen mit den 
Kantonen für einen wettbewerbsfähigen 
und koordinierten gesamtschweizerischen 
Hochschulbereich von hoher Qualität.
1  SR 101
2  BBl 2009 4561

Art. 1

1 Der Bund sorgt zusammen mit den 
Kantonen für die Koordination, die 
Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit 
des gesamtschweizerischen Hochschul-
bereichs.
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2 Zu diesem Zweck schafft dieses Gesetz 
im Hochschulbereich die Grundlagen für:
a. die Koordination, namentlich durch die 
Vorgabe gemeinsamer Organe;

b. die Qualitätssicherung und die Akkre-
ditierung;
c. die gesamtschweizerische hochschul-
politische Planung und Aufgabentei lung;
d. die Finanzierung von Hochschulen und 
von anderen Institutionen des Hochschul-
bereichs;
e. die Gewährung der Bundesbeiträge.

Art. 2   Geltungsbereich

1 Dieses Gesetz gilt für die Hochschulen 
und die anderen Institutionen des Hoch-
schulbereichs von Bund und Kantonen.

2 Hochschulen im Sinne dieses Gesetzes 
sind:
a. die universitären Hochschulen: die kan-
tonalen Universitäten und die Eidgenös-
sischen Technischen Hochschulen (ETH);
b. die Fachhochschulen und die Pädago-
gischen Hochschulen.

3 Für die ETH und die anderen eidgenös-
sischen Institutionen des Hochschulbe-
reichs gilt dieses Gesetz mit Ausnahme 
der Bestimmungen über die Grundbei-
träge sowie die Bauinvestitions- und die 
Baunutzungsbeiträge.

4 Für die Akkreditierung privater Universi-
täten, Fachhochschulen, Pädagogischer 
Hochschulen und anderer privater Institu-
tionen des Hochschulbereichs gelten die 
Bestimmungen des 5. und des 9. Kapitels 
dieses Gesetzes.

2 Zu diesem Zweck schafft dieses Gesetz 
die Grundlagen für:
a. die gesamtschweizerische hochschul-
politische Koordination, namentlich durch 
die Vorgabe gemeinsamer Organe;

c. die Aufgabenteilung in besonders ko-
stenintensiven Bereichen;
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Art. 3   Ziele

Der Bund verfolgt im Rahmen der Zusam-
menarbeit im Hochschulbereich insbeson-
dere die folgenden Ziele:
a. Schaffung günstiger Rahmenbedin-
gungen für eine Lehre und Forschung von 
hoher Qualität;
b. Förderung der Profilbildung der Hoch-
schulen und des Wettbewerbs unter ih-
nen, insbesondere im Forschungsbereich;
c. Förderung der Bildung von Schwer-
punkten und der Konzentration von An-
geboten unter Wahrung eines vielfältigen 
Studienangebots von hoher Qualität;
d. Gestaltung einer kohärenten schweize-
rischen Hochschulpolitik in Abstimmung 
mit der Forschungs- und Innovationsför-
derungspolitik des Bundes;
e. Durchlässigkeit und Mobilität zwischen 
den und innerhalb der universitären Hoch-
schulen, der Fachhochschulen und der 
Pädagogischen Hochschulen;
f. Vereinheitlichung der Studienstrukturen, 
der Studienstufen und ihrer Übergänge 
sowie gegenseitige Anerkennung der 
Abschlüsse;
g. Finanzierung der Hochschulen nach 
einheitlichen und leistungsorientierten 
Grundsätzen;
h. gesamtschweizerische hochschulpo-
litische Planung und Aufgabenteilung in 
besonders kostenintensiven Bereichen;
i. Vermeidung von Wettbewerbsverzer-
rungen bei Dienstleistungen und Angebo-
ten im Weiterbildungsbereich von Institu-
tionen des Hochschulbereichs gegenüber 
Anbietern der höheren Berufsbildung.

Art. 3

...

b. Förderung der Profilbildung der Hoch-
schulen und Stärkung des Wettbewerbs, 
insbesondere im Forschungsbereich;
c. Streichen

d. Streichen

e. Durchlässigkeit und Mobilität zwischen 
den Hochschulen;

h. gesamtschweizerische hochschulpoli-
tische Koordination und Aufgabenteilung 
in besonders kostenintensiven Bereichen;
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Art. 4   Aufgaben und Kompetenzen des 
Bundes im Hochschulbereich

1 Der Bund leitet die Koordination der 
gemeinsamen Aktivitäten von Bund und 
Kantonen im Hochschulbereich.

2 Er gewährt Beiträge nach diesem Ge-
setz.

3 Er führt und finanziert die ETH gestützt 
auf das ETH-Gesetz vom 4. Oktober 
19913 und die anderen eidgenössischen 
Institutionen des Hochschulbereichs ge-
stützt auf deren Rechtsgrundlagen.

4 Er kann durch Verordnung der Bundes-
versammlung Hochschulinstitutionen, die 
von erheblicher Bedeutung für die Tätig-
keit des Bundes sind, mit Zustimmung 
des Trägers ganz oder teilweise überneh-
men. Er hört vorgängig den Hochschulrat 
an.

5 Er gewährt gestützt auf Spezialgesetze 
Beiträge an den Schweizerischen Natio-
nalfonds, an die Kommission für Techno-
logie und Innovation sowie an nationale 
und internationale Bildungs- und For-
schungsprogramme.

Art. 5   Grundsätze der Aufgabenerfüllung

1 Der Bund nimmt bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben Rücksicht auf die Besonder-
heiten von universitären Hochschulen, 
Fachhochschulen, Pädagogischen Hoch-
schulen und anderen Institutionen des 
Hochschulbereichs.

3  SR 414.110

Art. 5

1 Der Bund achtet auf die von den 
Trägern gewährleistete Autonomie der 
Hochschulen sowie auf die Grundsätze 
der Freiheit und der Einheit von Lehre 
und Forschung.
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2 Er achtet auf die von den Trägern ge-
währleistete Autonomie der Hochschulen 
sowie auf die Grundsätze der Freiheit und 
der Einheit von Lehre und Forschung.

2. Kapitel: Zusammenarbeitsvereinba
rung 

Art. 6

1 Bund und Kantone schliessen auf 
der Grundlage dieses Gesetzes sowie 
des interkantonalen Vertrags über die 
Zusammenarbeit im Hochschulbereich 
(Hochschulkonkordat) zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben eine Zusammenarbeitsverein-
barung ab.

2 Die Zusammenarbeitsvereinbarung 
schafft die gemeinsamen Organe nach 
diesem Gesetz.

3 Sie kann den gemeinsamen Organen 
die in diesem Gesetz vorgesehenen Zu-
ständigkeiten übertragen.

4 Sie regelt, soweit dieses Gesetz keine 
Bestimmungen enthält, überdies:
a. die Konkretisierung und die Umsetzung 
der gemeinsamen Ziele;
b. die Zuständigkeiten, die Organisation 
und das Verfahren der gemeinsamen 
Organe.

5 Widerspricht die Vereinbarung einer 
Bestimmung dieses Gesetzes, so geht 
das Gesetz vor.

6 Die Vereinbarung wird seitens des 
Bundes vom Bundesrat abgeschlossen.

2 Er nimmt zur Erfüllung seiner Aufgaben 
Rücksicht auf die Besonderheiten 
von universitären Hochschulen, 
Fachhochschulen, Pädagogischen 
Hochschulen und anderen Institutionen 
des Hochschulbereichs.
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3. Kapitel: Gemeinsame Organe

1. Abschnitt: Allgemeine  
Bestimmungen

Art. 7   Die Organe

Die gemeinsamen Organe sind:
a. die Schweizerische Hochschulkonfe-
renz in der Zusammensetzung als Plenar-
versammlung oder als Hochschulrat;
b. die Rektorenkonferenz der schweize-
rischen Hochschulen;
c. der Schweizerische Akkreditierungsrat 
mit der Schweizerischen Agentur für Ak-
kreditierung und Qualitätssicherung.

Art. 8   Anwendbares Recht

1 Für das Personal der gemeinsamen 
Organe gelten das Bundespersonalrecht 
und das Haftungsrecht des Bundes. 
Der Hochschulrat kann gestützt auf die 
Zusammenarbeitsvereinbarung Abwei-
chungen vom Bundespersonalrecht 
vorsehen, soweit es für die Aufgabener-
füllung erforderlich ist.

2 Die gemeinsamen Organe unterstehen 
dem Datenschutz- und dem Beschaf-
fungsrecht des Bundes.

Art. 7

Mehrheit

...

c. der Schweizerische Akkreditierungsrat.

Art. 8

1 Für das Personal der gemeinsamen 
Organe und der Schweizerischen 
Akkreditierungsagentur gelten ...

2 Die gemeinsamen Organe und die 
Schweizerische Akkreditierungsagentur 
unterstehen ...

Minderheit (Gutzwiller)
(Siehe auch Art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, und 32) 

...
a. der Schweizerische Hochschulrat;

b. ...
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Art. 9   Kostentragung

1 Der Bund trägt die Kosten für die Füh-
rung der Geschäfte der Schweizerischen 
Hochschulkonferenz nach Artikel 15. 

2 Die übrigen Kosten der Schweizerischen 
Hochschulkonferenz tragen Bund und 
Kantone je zur Hälfte. 

3 Die Plenarversammlung regelt gestützt 
auf die Zusammenarbeitsvereinbarung 
die Tragung der Kosten der anderen 
gemeinsamen Organe.

2. Abschnitt: Schweizerische 
Hochschulkonferenz

Art. 10   Stellung und Funktion

1 Die Schweizerische Hochschulkonfe-
renz ist das oberste hochschulpolitische 
Organ der Schweiz. Sie sorgt für die 
gesamtschweizerische Koordination der 
Tätigkeiten von Bund und Kantonen in der 
Steuerung des Hochschulbereichs.

2 Sie tagt als Plenarversammlung oder als 
Hochschulrat.

3 Sie verfügt über ein eigenes Budget und 
eine eigene Rechnung.

4 Der Hochschulrat erlässt ein Organisati-
onsreglement.

Art. 9

Mehrheit

3 ...

                 ... Organe und der 
Schweizerischen Akkreditierungsagentur.

Art. 10

Mehrheit

1 ...

               ... von Bund und Kantonen im 
Hochschulbereich.

Minderheit (Gutzwiller)

Bund und Kantone tragen die Kosten für 
die Führung der gemeinsamen Organe je 
zur Hälfte.

Minderheit (Gutzwiller)

1 Der Hochschulrat ist das gemeinsame 
Organ von Bund und Kantonen zur 
Koordination des Hochschulbereichs. 
 

2 Er verfügt über ein eigenes Budget und 
eine eigene Rechnung.

3 Er erlässt ein Organisationsreglement.

4 Streichen
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Art. 11   Plenarversammlung

1 Als Plenarversammlung setzt sich die 
Schweizerische Hochschulkonferenz 
zusammen aus:
a. dem vom Bundesrat bezeichneten 
zuständigen Mitglied des Bundesrates;
b. je einem Mitglied der Regierungen aller 
Kantone.

2 Die Plenarversammlung behandelt Ge-
schäfte, welche die Rechte und Pflichten 
des Bundes und aller Kantone betreffen. 
Die Zusammenarbeitsvereinbarung kann 
ihr insbesondere folgende Zuständig-
keiten übertragen:
a. Festlegung der Merkmale der Hoch-
schultypen;
b. Festlegung der finanziellen Planungs-
vorgaben für die gesamtschweizerische 
hochschulpolitische Planung; vorbehalten 
bleibt die Budgetkompetenz der zustän-
digen Organe in Bund und Kantonen;
c. Festlegung der Referenzkosten für die 
Berechnung der Grundbeiträge an die 
Hochschulen;
d. Festlegung der massgeblichen Bei-
tragskategorien nach Disziplinen und 
Fachbereichen, ihrer Gewichtung sowie 
der maximalen Studiendauer, die bei der 
Bemessung der Grundbeiträge sowie der 
Konkordatsbeiträge zu berücksichtigen 
sind;
e. Festlegung von Grundsätzen zur 
Bestimmung von besonders kosteninten-
siven Bereichen;

f. Formulierung von Empfehlungen für 
die Erhebung von Studiengebühren und 
für die Gewährung von Stipendien und 
Darlehen durch die Kantone;
g. weitere Zuständigkeiten, die sich aus 
diesem Gesetz ergeben.

Art. 11

Mehrheit

2 Die Plenarversammlung behandelt im 
Rahmen dieses Gesetzes Geschäfte, wel-
che die Rechte …                                ...
Die Zusammenarbeitsvereinbarung kann 
ihr folgende Zuständigkeiten übertragen:

b. Festlegung von finanziellen Rahmen-
bedingungen für die gesamtschweize-
rische hochschulpolitische Koordination 
von Bund und Kantonen unter Vorbehalt 
von deren Finanzkompetenzen; 
c. Festlegung der Referenzkosten und der 
Beitragskategorien; 

d. Festlegung von ergänzenden 
Grundsätzen zur Bestimmung von beson-
ders kostenintensiven Bereichen;

e. Formulierung von Empfehlungen für 
die Erhebung von Studiengebühren und 
für die Gewährung von Stipendien und 
Darlehen durch die Kantone;
f. weitere Zuständigkeiten, die sich aus 
diesem Gesetz ergeben.

g. Streichen

Minderheit (Gutzwiller)

Streichen
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Art. 12   Hochschulrat

1 Als Hochschulrat setzt sich die Schwei-
zerische Hochschulkonferenz zusammen 
aus:
a. dem vom Bundesrat bezeichneten 
zuständigen Mitglied des Bundesrates;
b. vierzehn Mitgliedern der Regierungen 
der Trägerkantone der Universitäten, der 
Fachhochschulen und der Pädagogischen 
Hochschulen. 

2 Einem Kanton steht nur ein Sitz im 
Hochschulrat zu. Das Hochschulkon-
kordat regelt, wie die Trägerkantone im 
Hochschulrat vertreten sind.

3 Der Hochschulrat behandelt Geschäfte, 
welche die Aufgaben der Hochschulträger 
betreffen. Die Zusammenarbeitsverein-
barung kann ihm insbesondere folgende 
Zuständigkeiten übertragen:
a. Erlass von Vorschriften über: 
1. Studienstufen und deren Übergänge 
sowie die Durchlässigkeit und Mobilität 
zwischen den und innerhalb der universi-
tären Hochschulen, der Fachhochschulen 
und der Pädagogischen Hochschulen,
2. das Akkreditierungsverfahren und die 
Akkreditierung auf Antrag des Schweize-
rischen Akkreditierungsrates,

3. die Anerkennung von Abschlüssen,
4. die Weiterbildung in Form von einheit-
lichen Rahmenvorschriften;
b. Formulierung von Empfehlungen für die 
Mitwirkungsrechte der Hochschulangehö-
rigen, insbesondere der Studentinnen und 
Studenten;

Art. 12

Mehrheit

3 Der Hochschulrat behandelt im Rahmen 
dieses Gesetzes Geschäfte, welche die 
Aufgaben der Hochschulträger betreffen. 
Die Zusammenarbeitsvereinbarung kann 
ihm folgende Zuständigkeiten übertragen:
a. ...
1. Studienstufen und deren Übergänge, 
die einheitliche Benennung der Titel 
sowie die Durchlässigkeit und Mobilität 
zwischen den Hochschulen,

2. die Gewährleistung der 
Qualitätssicherung und die Akkreditierung 
auf Antrag des Schweizerischen 
Akkreditierungsrates,

4. ...

bbis. Formulierung von Empfehlungen für 
die Führung der Bezeichnungen nach 
Artikel 29

Minderheit (Gutzwiller)

1 Der Hochschulrat setzt sich zusammen 
aus:

b. vierzehn Mitgliedern der Regierungen 
der Trägerkantone der Universitäten und 
der Fachhochschulen.
 

3 Der Hochschulrat behandelt Geschäfte, 
welche die Aufgaben der Hochschulträger 
betreffen. Die Zusammenarbeitsvereinba-
rung kann ihm insbesondere folgende 
Zuständigkeiten übertragen:
a. ...
1. Studienstufen und deren Übergänge 
sowie die Durchlässigkeit und Mobilität 
zwischen den universitären Hochschulen, 
den Fachhochschulen und den 
Pädagogischen Hochschulen,
2. ...
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c. Beschluss der gesamtschweizerischen 
hochschulpolitischen Planung für den 
Hochschulbereich und der Aufgaben-
teilung in besonders kostenintensiven 
Bereichen;
d. Entscheid über die Gewährung der 
projektgebundenen Bundesbeiträge;
e. Koordination der allenfalls erforder-
lichen Beschränkung des Zugangs zu 
einzelnen Studiengängen;
f. Oberaufsicht über die von ihm gewähl-
ten Organe; 
g. weitere Zuständigkeiten, die sich aus 
diesem Gesetz ergeben.

Art. 13  Teilnahme mit beratender Stimme

Mit beratender Stimme nehmen an den 
Sitzungen der Schweizerischen Hoch-
schulkonferenz teil:
a. die Staatssekretärin oder der Staatsse-
kretär für Bildung und Forschung;
b. die Direktorin oder der Direktor des 
Bundesamtes für Berufsbildung und 
Technologie;
c. die Generalsekretärin oder der Gene-
ralsekretär der Schweizerischen Konfe-
renz der kantonalen Erziehungsdirektoren 
(EDK);
d. die Präsidentin oder der Präsident und 
die Vizepräsidentin oder der Vizepräsi-
dent der Rektorenkonferenz der schwei-
zerischen Hochschulen;
e. die Präsidentin oder der Präsident des 
ETH-Rates;

c. Beschluss der gesamtschweizerischen 
hochschulpolitischen Koordination für den 
Hochschulbereich ...

Art. 13

Mehrheit

...

Mehrheit

ebis. die Präsidentin oder der Präsident 
des Forschungsrats des Schweizerischen 
Nationalfonds;
eter. die Präsidentin oder der Präsident der 
Kommission für Technologie und Innova-
tion;

Minderheit (Gutzwiller)

Mit beratender Stimme nehmen an den 
Sitzungen des Hochschulrates teil:
...

Minderheit (Gutzwiller, Savary)

e. die Präsidentin oder der Präsident des 
ETH-Rates mit Antragsrecht;
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f. die Präsidentin oder der Präsident des 
Schweizerischen Wissenschafts- und 
Technologierates;
g. eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Studierenden der schweizerischen Hoch-
schulen;
h. die Präsidentinnen und Präsidenten der 
ständigen Ausschüsse, sofern sie nicht 
Mitglieder der Schweizerischen Hoch-
schulkonferenz sind;
i. weitere Organisationen und Personen 
auf Einladung hin, wenn es die Traktan-
den erfordern.

Art. 14   Präsidium

1 Das Präsidium der Schweizerischen 
Hochschulkonferenz besteht aus der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten und zwei 
Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten.

2 Präsidentin oder Präsident ist das vom 
Bundesrat bezeichnete zuständige Mit-
glied des Bundesrates. Dieses leitet die 
Schweizerische Hochschulkonferenz. Der 
Bundesrat legt die Stellvertretung fest.

3 Vizepräsidentinnen oder Vizepräsi-
denten sind Vertreterinnen und Vertreter 
der Hochschulträgerkantone. Sie wirken 
an der Leitung der Schweizerischen 
Hochschulkonferenz mit.

4 Das Präsidium pflegt die Beziehungen 
zu den gesamtschweizerischen Bildungs- 
und Forschungsinstitutionen sowie den 
gesamtschweizerischen Vertretungen 
der Hochschulangehörigen. Es führt 

f. Streichen

h. die Präsidentin oder der Präsident des 
ständigen Ausschusses gemäss Art. 16, 
Abs. 1b;

Mehrheit

Mehrheit

Art. 14   Präsidium und Geschäftsführung

4 Der Bundesrat beauftragt ein Departe-
ment mit der Führung der Geschäfte der 
Schweizerischen Hochschulkonferenz.

Minderheit (Savary)

...;
j. Die Teilnehmenden der 
Schweizerischen Hochschulkonferenz mit 
beratender Stimme haben Antragsrecht.

Minderheit (Gutzwiller)

Art. 14   Präsidium

1 Das Präsidium des Hochschulrates 
besteht aus der Präsidentin oder dem 
Präsidenten und einer Vizepräsidentin 
oder einem Vizepräsidenten.

2 Die Präsidentin oder der Präsident 
wird abwechselnd vom Bund und den 
Hochschulträgerkantonen gestellt

3 Die Vizepräsidentin oder der 
Vizepräsident wird von der jeweils nicht 
als Präsidentin/Präsident fungierenden 
Seite gestellt. Er oder sie wirkt an der 
Leitung des Hochschulrates mit.

4 Gemäss Bundesrat
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periodisch Zusammenkünfte mit diesen 
Kreisen durch.

5 Das Präsidium lädt bei der Vorbereitung 
wichtiger Beschlüsse die interessierten 
Kreise zur Stellungnahme ein.

Art. 15   Geschäftsführung und Zusam-
menarbeit

1 Der Bundesrat beauftragt ein Departe-
ment mit der Führung der Geschäfte der 
Schweizerischen Hochschulkonferenz.

2 Er regelt die Zusammenarbeit des be-
auftragten Departements mit den andern 
von Hochschulfragen betroffenen De-
partementen in einer Verordnung.

3 Das beauftragte Departement arbeitet 
mit der EDK zusammen.

Art. 16   Ausschüsse

1 Der Hochschulrat schafft zur Vorberei-
tung von Entscheiden:
a. einen ständigen Ausschuss für Fragen 
der Hochschulmedizin;
b. einen ständigen Ausschuss aus Ver-
treterinnen und Vertretern der Organisati-
onen der Arbeitswelt;
c. weitere ständige und nichtständige 
Ausschüsse nach Bedarf.

2 Den Ausschüssen können auch Per-
sonen angehören, die nicht Mitglieder der 
Schweizerischen Hochschulkonferenz 
sind.

5 Streichen

Mehrheit

Art. 15

Streichen

5 Gemäss Bundesrat

Minderheit (Gutzwiller) 

Art. 15 Geschäftsführung und 
Zusammenarbeit

1 Die Geschäftsführung des 
Schweizerischen Hochschulrates wird 
einem Generalsekretariat übertragen.

2 Das Generalsekretariat arbeitet mit den 
zuständigen Bundesämtern und der EDK 
zusammen.

3 Streichen
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Art. 17   Entscheidverfahren in der Plen-
arversammlung

1 Jedes Mitglied der Plenarversammlung 
hat eine Stimme.

2 Die Entscheide der Plenarversammlung 
bedürfen:
a. des qualifizierten Mehrs von zwei 
Dritteln der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder; und
b. der Stimme des Bundes.

3 Die Zusammenarbeitsvereinbarung 
kann anstelle der Regelung nach Absatz 
2 für Wahlen, Verfahrensbeschlüsse und 
Stellungnahmen ein einfaches Mehr der 
anwesenden Mitglieder vorsehen.

Art. 18   Entscheidverfahren im Hoch-
schulrat

1 Jedes Mitglied des Hochschulrates hat 
eine Stimme. Zusätzlich erhalten die 
Vertreterinnen und Vertreter der Kantone 
eine bestimmte Anzahl Punkte gemäss 
ihren Studierendenzahlen. Die Zuteilung 
der Punkte ist Sache des Hochschulkon-
kordats.

2 Die Entscheide des Hochschulrates 
bedürfen:
a. des qualifizierten Mehrs von zwei 
Dritteln der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder;
b. der Stimme des Bundes; und
c. des einfachen Mehrs an Punkten.

3 Die Zusammenarbeitsvereinbarung kann 
anstelle der Regelung nach Absatz 2 für 
Verfahrensbeschlüsse und Stellungnah-
men ein einfaches Mehr der anwesenden 
Mitglieder vorsehen.

Art. 17

Mehrheit Minderheit (Gutzwiller)

Streichen
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Art. 19  Einbezug der Bundesversamm-
lung

1 Der Bundesrat informiert die für die 
Bildung und Forschung zuständigen par-
lamentarischen Kommissionen über die 
wichtigen Entwicklungen in der schweize-
rischen Hochschulpolitik.

2 Die gesamtschweizerische hochschulpo-
litische Planung und die Aufgabenteilung 
in besonders kostenintensiven Bereichen 
werden den für die Bildung und For-
schung zuständigen parlamentarischen 
Kommissionen zur Kenntnis gebracht.

3. Abschnitt: Rektorenkonferenz der 
schweizerischen Hochschulen

Art. 20   Zusammensetzung und Organi-
sation

1 Die Rektorenkonferenz der schweize-
rischen Hochschulen setzt sich zusam-
men aus den Rektorinnen, Rektoren, 
Präsidentinnen und Präsidenten der 
schweizerischen Hochschulen.

2 Sie konstituiert sich selbst. Sie gibt 
sich ein Organisationsreglement; dieses 
bedarf der Genehmigung durch den 
Hochschulrat.

3 Sie verfügt über ein eigenes Budget und 
führt eine eigene Rechnung.

Art. 19

2 Die gesamtschweizerische hoch-
schulpolitische Koordination und die 
Aufgabenteilung …

Art. 20

Mehrheit

1 ...

    ... und Präsidenten der 
nach diesem Gesetz akkreditierten 
Hochschulen.

Minderheit (Bieri, Seydoux)

1 Gemäss Bundesrat

2 Sie konstituiert sich selbst. Sie gibt sich 
ein Organisationsreglement. Dieses kann 
auch die Teilnahme der Rektorinnen, 
Rektoren, Präsidentinnen und 
Präsidenten der nach diesem Gesetz ak-
kreditierten privaten Hochschulen regeln. 
Das Organisationsreglement bedarf der 
Genehmigung durch den Hochschulrat.
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Art. 21   Aufgaben und Kompetenzen

Die Rektorenkonferenz der schweize-
rischen Hochschulen hat die Aufgaben 
und die Kompetenzen, die die Zusam-
menarbeitsvereinbarung ihr überträgt. 
Dies können sein: 
a. die Unterstützung der Koordination und 
der Kooperation unter den Hochschulen;
b. die Vertretung der Hochschulen in der 
Schweizerischen Hochschulkonferenz.

4. Abschnitt: Schweizerischer 
Akkreditierungsrat und Schweizerische 
Agentur für Akkreditierung und 
Qualitätssicherung

Art. 22   Schweizerischer Akkreditierungs-
rat

1 Der Schweizerische Akkreditierungsrat 
besteht aus 15–20 unabhängigen Mit-
gliedern; diese vertreten insbesondere 
die Hochschulen, die Arbeitswelt und die 
Studierenden. Die Lehr- und Forschungs-
bereiche der Hochschulen sowie die Ge-
schlechter müssen angemessen vertreten 
sein. Eine Minderheit von mindestens fünf 
Mitgliedern muss im Ausland tätig sein.

2 Der Hochschulrat wählt gestützt auf die 
Zusammenarbeitsvereinbarung die Mit-
glieder des Akkreditierungsrates für eine 
Amtsdauer von vier Jahren. Eine einma-
lige Wiederwahl ist zulässig.

3 Der Akkreditierungsrat entscheidet ge-
stützt auf die Zusammenarbeitsvereinba-
rung über Akkreditierungen nach diesem 
Gesetz.

4 Er ist weisungsunabhängig.

Art. 21

...

... die Kompetenzen, die ihr die Zusam-
menarbeitsvereinbarung überträgt. 
(Rest streichen)

Art. 22
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5 Er kann sich in Kammern gliedern.

6 Er organisiert sich selbst. Er erlässt ein 
Organisationsreglement; dieses bedarf 
der Genehmigung durch den Hochschul-
rat.

7 Er verfügt für sich und die Schweize-
rische Agentur für Akkreditierung und 
Qualitätssicherung über ein eigenes Bud-
get und führt eine eigene Rechnung.

8 Er erlässt auf Antrag der Direktorin oder 
des Direktors der Akkreditierungsagen-
tur ein Organisationsreglement für die 
Akkreditierungsagentur; dieses bedarf der 
Genehmigung durch den Hochschulrat.

Art. 23   Schweizerische Agentur für Ak-
kreditierung und Qualitätssicherung

1 Die Schweizerische Agentur für Akkre-
ditierung und Qualitätssicherung (Ak-
kreditierungsagentur) ist eine rechtlich 
unselbstständige Anstalt. 

2 Sie ist dem Schweizerischen Akkreditie-
rungsrat unterstellt.

4. Kapitel: Zulassung zu Hochschulen 
und Studiengestaltung an 
Fachhochschulen

5 Streichen

7 ...
                                              ... 
Qualitätssicherung je über ein eige-
nes Budget und führt je eine eigene 
Rechnung.

7bis Er kann weitere 
Akkreditierungsagenturen anerkennen.

8  ...                                                        ...  
des Direktors der Schweizerischen 
Akkreditierungsagentur ein 
Organisationsreglement für die 
Schweizerische Akkreditierungsagentur; 
dieses …..
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Art. 24   Zulassung zu universitären 
Hochschulen und Pädagogischen 
Hochschulen

1 Die universitären Hochschulen und die 
Pädagogischen Hochschulen verlangen 
für die Zulassung zur ersten Studienstufe 
grundsätzlich eine gymnasiale Maturität.

2 Sie können die Zulassung zur ersten 
Studienstufe aufgrund einer gleichwer-
tigen Vorbildung vorsehen. Der Hoch-
schulrat erlässt gestützt auf die Zusam-
menarbeitsvereinbarung Richtlinien über 
die Gleichwertigkeit.

Art. 25   Zulassung zu Fachhochschulen

1 Die Fachhochschulen verlangen für die 
Zulassung zur ersten Studienstufe:
a. eine Berufsmaturität in Verbindung mit 
einer beruflichen Grundbildung in einem 
dem Fachbereich verwandten Beruf; 
b. eine gymnasiale Maturität und eine 
mindestens einjährige Arbeitswelterfah-
rung, die berufspraktische und berufs-
theoretische Kenntnisse in einem dem 
Fachbereich verwandten Beruf vermittelt 
hat; oder
c. eine Fachmaturität in einer dem Fach-
bereich verwandten Studienrichtung.

2 Der Hochschulrat konkretisiert gestützt 
auf die Zusammenarbeitsvereinbarung 
die Zulassungsvoraussetzungen für die 
einzelnen Fachbereiche. Er kann auch 
ergän zende Zulassungsvoraussetzungen 
vorsehen.
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Art. 26   Studiengestaltung an Fachhoch-
schulen

1 Die Fachhochschulen bereiten durch 
praxisorientierte Studien auf berufliche 
Tätigkeiten vor, welche die Anwendung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
Methoden sowie, je nach Fachbereich, 
gestalterische und künstlerische Fähig-
keiten erfordern.

2 Auf der ersten Studienstufe bereiten sie 
die Studierenden in der Regel auf einen 
berufsqualifizierenden Abschluss vor.

3 Der Hochschulrat erlässt gestützt auf die 
Zusammenarbeitsvereinbarung Grundsät-
ze für das Angebot von Studienprogram-
men, insbesondere für die erforderliche 
Berufsqualifikation auf der ersten und der 
zweiten Studienstufe.

5. Kapitel: Qualitätssicherung und 
Akkreditierung

Art. 27   Qualitätssicherung und Quali-
tätsentwicklung

1 Die Qualitätssicherung soll gewährlei-
sten, dass die Hochschulen und die ande-
ren Institutionen des Hochschulbereichs 
in Lehre, Forschung und Dienstleistung 
hohen Anforderungen entsprechen und 
ihre Qualität laufend weiterentwickeln.

2 Die Qualitätssicherung ist Aufgabe der 
Hochschulen und der anderen Instituti-
onen des Hochschulbereichs.

3 Die Hochschulen und die anderen Insti-
tutionen des Hochschulbereichs schaffen 
und betreiben ein Qualitätssicherungs-

Art. 26

Mehrheit

Art. 27

1 Die Hochschulen und anderen 
Institutionen des Hochschulbereichs 
überprüfen periodisch die Qualität ih-
rer Lehre und Forschung sowie der 
Dienstleistungen und sorgen für die 
langfristige Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung.

2 Streichen

3 Streichen

Minderheit (Savary, Gutzwiller)

Streichen
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system und überprüfen es periodisch auf 
seine Wirksamkeit.

4 Der Hochschulrat erlässt gestützt auf die 
Zusammenarbeitsvereinbarung Richtli-
nien über die Gewährleistung der Quali-
tätssicherung.

Art. 28   Institutionelle Akkreditierung und 
Programmakkreditierung

1 Akkreditiert werden:
a. Hochschulen und andere Institutionen 
des Hochschulbereichs (institutionelle 
Akkreditierung);
b. Studienprogramme von Hochschulen 
und anderen Institutionen des Hochschul-
bereichs (Programmakkreditierung).

2 Die institutionelle Akkreditierung ist 
Voraussetzung für: 
a. das Bezeichnungsrecht; 
b. die Gewährung von Bundesbeiträgen; 
c. die Programmakkreditierung.

3 Die Programmakkreditierung ist freiwil-
lig.

Art. 29   Bezeichnungsrecht

1 Mit der institutionellen Akkreditierung 
erhält die Hochschule oder die andere 
Institution des Hochschulbereichs das 
Recht, in ihrem Namen die Bezeichnung 
«Universität», «Fachhochschule» oder 
«Pädagogische Hochschule» oder eine 
davon abgeleitete Bezeichnung zu führen, 
wie insbesondere «universitäres Institut» 
oder «Fachhochschulinstitut».

4 Streichen

Art. 29   Bezeichnungsrecht und 
Bezeichnungspflicht

1 ...

                                   ... die Bezeichnung
«Universität», «Eidgenössische Tech-
nische Hochschule», «Fachhochschule» 
oder ...
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2 Das Bezeichnungsrecht gilt auch für die 
Entsprechungen in anderen Sprachen als 
den Landessprachen.

Art. 30   Voraussetzungen für die instituti-
onelle Akkreditierung 

1 Für die institutionelle Akkreditierung 
gelten die folgenden Voraussetzungen:
a. Die Hochschule oder die andere 
Institution des Hochschulbereichs verfügt 
über ein Qualitätssicherungssystem, das 
Gewähr dafür bietet, dass:
1. Lehre, Forschung und Dienstleistung 
von hoher Qualität sind und das Personal 
entsprechend qualifiziert ist,
2. die Zulassungsvoraussetzungen nach 
Artikel 24 oder 25 erfüllt sowie gegebe-
nenfalls die Grundsätze über die Studi-
engestaltung an Fachhochschulen nach 
Artikel 26 eingehalten sind,
3. eine leistungsfähige Hochschulorgani-
sation und -leitung vorhanden sind,
4. die Hochschulangehörigen angemes-
sene Mitwirkungsrechte besitzen, 
5. die Aufgaben so erfüllt werden, dass 
die Chancengleichheit und die tatsäch-
liche Gleichstellung von Mann und Frau 
gefördert wird,
6. die Aufgaben im Einklang mit einer wirt-
schaftlich, sozial und ökologisch nachhal-
tigen Entwicklung erfüllt werden,
7. überprüft werden kann, ob die Instituti-
on ihren Auftrag erfüllt.
b. Die universitäre Hochschule und die 
Fachhochschule bieten Lehre, Forschung 
und Dienstleistungen in mehreren Diszi-

3 Die Hochschulen und die anderen 
Institutionen des Hochschulbereichs sind 
verpflichtet, die ihr mit der institutionellen 
Akkreditierung zugewiesene Bezeichnung 
zu führen.

Art. 30

1 …

a. ...

Mehrheit

4. den Hochschulangehörigen angemes-
sene Mitwirkungsrechte zustehen,
5. ...
    ... die tatsäch-
liche Gleichstellung von Mann und Frau 
gefördert werden,

Minderheit (Savary)

Eventualantrag, falls die Minderheit bei 
Art. 26 obsiegt:

2. die Zulassungsvoraussetzungen nach 
Artikel 24 und 25 erfüllt sind, 
3. ...
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plinen oder Fachbereichen an.
c. Die Hochschule und die andere Insti-
tution des Hochschulbereichs sowie ihr 
Träger bieten Gewähr dafür, dass die 
Institution auf Dauer betrieben werden 
kann.

2 Der Hochschulrat konkretisiert die 
Voraussetzungen in Akkreditierungsricht-
linien. Dabei trägt er den Besonderheiten 
von universitären Hochschulen, Fach-
hochschulen, Pädagogischen Hochschu-
len und anderen Institutionen des Hoch-
schulbereichs Rechnung.

Art. 31   Voraussetzungen für die Pro-
grammakkreditierung

1 Für die Programmakkreditierung gelten 
die folgenden Voraussetzungen:
a. Die Hochschule und die andere 
Institution des Hochschulbereichs bieten 
Gewähr für eine Lehre von hoher Qualität.
b. Die Hochschule und die andere Insti-
tution des Hochschulbereichs sowie ihr 
Träger bieten Gewähr dafür, dass das 
Studienprogramm abgeschlossen werden 
kann.

2 Der Hochschulrat konkretisiert die 
Voraussetzungen in Akkreditierungsricht-
linien.

Art. 32   Akkreditierungsverfahren

1 Die Akkreditierungsagentur führt gestützt 
auf die Zusammenarbeitsvereinbarung 
das Akkreditierungsverfahren nach die-
sem Gesetz durch.

2 ... 

    ... Dabei trägt er den Besonderheiten 
und der Autonomie von ...

Art. 31

2 Streichen

Art. 32

Mehrheit

1 Die Schweizerische Akkreditierungs-
agentur und die anderen vom 
Akkreditierungsrat anerkannten 
Akkreditierungsagenturen führen gestützt 
auf die Zusammenarbeitsvereinbarung 

Minderheit (Gutzwiller)

1 Die Schweizerische Akkreditierungs-
agentur oder andere anerkannte 
Akkreditierungsagenturen führen …
... Gesetz durch. Dieses muss internatio-
nalen Standards entsprechen.
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2 Sie kann mit einer anderen Agentur 
zusammenarbeiten.

3 Die Hochschule oder die andere Instituti-
on des Hochschulbereichs kann eine 
solche Zusammenarbeit beantragen.

4 Im Übrigen regelt der Hochschulrat das 
Akkreditierungsverfahren. Dieses muss 
internationalen Standards entsprechen.

Art. 33   Entscheid

1 Der Schweizerische Akkreditierungsrat 
entscheidet: 
a. aufgrund des Antrags der Akkredi-
tierungsagentur über die institutionelle 
Akkreditierung; 
b. aufgrund des Antrags der Akkreditie-
rungsagentur oder anderer von ihm aner-
kannter in- oder ausländischer Agenturen 
über die Programmakkreditierung.

2 Er kann die Akkreditierung mit Auflagen 
versehen und für die Erfüllung der Aufla-
gen eine angemessene Frist setzen.

3 Er lehnt die Akkreditierung ab, wenn 
wesentliche Voraussetzungen nicht erfüllt 
sind.

Art. 34   Dauer der Akkreditierung und 
Erneuerung

1 Der Hochschulrat bestimmt die Gel-
tungsdauer der Akkreditierung. Diese 
beträgt sechs bis acht Jahre.

das Akkreditierungsverfahren nach die-
sem Gesetz durch. Das Verfahren muss 
internationalen Standards entsprechen.

2 Streichen

3 Streichen 

4 Streichen

Art. 33

1 Der Schweizerische Akkreditierungsrat 
entscheidet aufgrund des Antrags der 
Schweizerischen Akkreditierungsagentur 
oder anderer von ihm anerkannter in- 
oder ausländischer Agenturen über die 
institutionelle Akkreditierung und die 
Programmakkreditierung.

2 Streichen

3 Streichen

Art. 34   Dauer der Akkreditierung

1 Der Hochschulrat bestimmt die Gel-
tungsdauer der Akkreditierung.

2 Streichen

3 Streichen 

4 Streichen
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2 Die Akkreditierung kann im gleichen Ver-
fahren wie die erstmalige Akkreditierung 
erneuert werden.

3 Der Hochschulrat bestimmt die Gel-
tungsdauer der erneuerten Akkreditie-
rung. Diese beträgt sechs bis acht Jahre.

Art. 35   Gebühren

1 Der Schweizerische Akkreditierungsrat 
und die Akkreditierungsagentur erheben 
für ihre Verfügungen und Dienstleistungen 
grundsätzlich kostendeckende Gebühren.

2 Der Akkreditierungsrat erlässt das 
Gebührenreglement; dieses bedarf der 
Genehmigung durch den Hochschulrat.

6. Kapitel: Gesamtschweizerische 
hochschulpolitische Planung und 
Aufgabenteilung

Art. 36   Grundsätze

1 Der Bund erarbeitet zusammen mit den 
Kantonen im Rahmen der Schweize-
rischen Hochschulkonferenz eine ge-
samtschweizerische hochschulpolitische 
Planung und Aufgabenteilung; er wahrt 
dabei die Autonomie der Hochschulen 
und berücksichtigt die unterschiedlichen 
Aufgaben von universitären Hochschulen, 
Fachhochschulen und Pädagogischen 
Hochschulen.

2 Die Planung und Aufgabenteilung um-
fasst:
a. die Festlegung von Prioritäten im 
Rahmen der gemeinsamen Ziele nach 
Artikel 3 Buchstaben a–g und von dazu 

2 Streichen

3 Streichen

6. Kapitel: Gesamtschweizerische 
hochschulpolitische Koordination und 
Aufgabenteilung

Art 36  

1 Der Bund legt zusammen ...

                                              ... eine ge-
samtschweizerische hochschulpolitische 
Koordination und eine Aufgabenteilung 
in besonders kostenintensiven Bereichen 
fest; er wahrt dabei ...

Mehrheit

2 Die Koordination umfasst:

a. ...                                     
                                                     ... nach 
Artikel 3 Buchstaben a, b, e-g und ...

Minderheit (Savary)
(Siehe auch Art. 37, 38 und 39)

2 Die hochschulpolitische Koordination 
umfasst die Festlegung von Prioritäten 
im Rahmen der gemeinsamen Ziele nach 
Artikel 3 Buchstaben a, b und e-g. 
(Rest streichen)
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erforderlichen hochschulübergreifenden 
Massnahmen;
b. die Aufgabenteilung in besonders 
kostenintensiven Bereichen; 
c. die Finanzplanung auf gesamtschwei-
zerischer Ebene, namentlich hinsichtlich 
der Abstimmung zwischen den Beiträgen 
des Bundes und der Kantone sowie der 
Trägerfinanzierung.

Art. 37   Auf der Ebene der einzelnen 
Hochschulen

1 Die Hochschulen und die anderen Insti-
tutionen des Hochschulbereichs erarbei-
ten eine mehrjährige Entwicklungs- und 
Finanzplanung. Diese enthält die mehr-
jährigen Ziele und Schwerpunkte sowie 
den Finanzbedarf.

2 Die Hochschulen, die anderen Instituti-
onen des Hochschulbereiches und ihre 
Träger berücksichtigen die Vorgaben der 
Schweizerischen Hochschulkonferenz 
und die Empfehlungen der Rektorenkon-
ferenz der schweizerischen Hochschulen.

Art. 38   Auf der Ebene der Rektorenkon-
ferenz der schweizerischen Hochschulen

1 Die Rektorenkonferenz der schweize-
rischen Hochschulen stellt der Schweize-
rischen Hochschulkonferenz Antrag zur 
gesamtschweizerischen hochschulpoli-

b. Streichen

3 Die Aufgabenteilung in besonders ko-
stenintensiven Bereichen dient dazu, die 
Bildungs- und Forschungsschwerpunkte 
innerhalb des Hochschulbereiches wir-
kungsvoll und angemessen zuzuordnen. 

Art. 37

Mehrheit

Art. 38

Mehrheit

1  ... 

                                                  ... zur 
gesamtschweizerischen hochschulpoli-

Minderheit (Savary)

Die Hochschulen und die anderen Institu-
tionen des Hochschulbereichs erarbei-
ten eine mehrjährige Entwicklungs- und 
Finanzplanung. Diese enthält die mehrjäh-
rigen Ziele und Schwerpunkte sowie den 
Finanzbedarf.

Minderheit (Savary)

1 Die Rektorenkonferenz der schweizer-
ischen Hochschulen stellt dem Schwei-
zerischen Hochschulrat Antrag zur Aufga-
benteilung in besonders kostenintensiven 
Bereichen.
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tischen Planung und Aufgabenteilung in 
besonders kostenintensiven Bereichen.

2 Sie stützt sich dabei auf die Entwick-
lungs- und Finanzplanung der Hochschu-
len und der anderen Institutionen des 
Hochschulbereichs und berücksichtigt:
a. die Vorgaben der Schweizerischen 
Hochschulkonferenz;
b. die Finanzplanung von Bund und 
Kantonen.

3 Sie ermittelt für die jeweilige Planungs-
periode den Koordinationsbedarf unter 
den Hochschulen und trifft im Hinblick 
darauf die entsprechenden Massnahmen. 

Art. 39   Auf der Ebene der Schweize-
rischen Hochschulkonferenz

1 Der Hochschulrat verabschiedet die 
gesamtschweizerische hochschulpoli-
tische Planung und Aufgabenteilung in 
besonders kostenintensiven Bereichen 
und legt darin die Prioritäten und die dazu 
erforderlichen hochschulübergreifenden 
Massnahmen im Rahmen der gemein-
samen Ziele fest.

2 Er macht zuhanden der zuständigen 
Behörden von Bund und Kantonen perio-
disch eine Aufstellung der für die Zielerrei-
chung erforderlichen finanziellen Mittel. 

3 Er kann Massnahmen vorsehen zum 
Aufbau von Studienangeboten, die im 
gesamtschweizerischen Interesse liegen 
und die im Angebot der einzelnen Hoch-
schulen eine ungenügende Berücksichti-
gung finden.

tischen Koordination und Aufgabenteil-
ung ...

Art. 39

Mehrheit

1 Der Hochschulrat legt die gesamt-
schweizerische hochschulpolitische 
Koordination und Aufgabenteilung in be-
sonders kostenintensiven Bereichen fest 
und legt darin ...

2 Streichen

Minderheit (Savary)

1 Der Hochschulrat verabschiedet die 
Aufgabenteilung in besonders kosten-
intensiven Bereichen und legt darin die 
erforderlichen hochschulübergreifenden 
Massnahmen im Rahmen der gemein-
samen Ziele fest.

2 Streichen
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Art. 40   Aufgabenteilung in besonders 
kostenintensiven Bereichen

1 Die Aufgabenteilung in besonders ko-
stenintensiven Bereichen dient dazu, die 
Bildungs- und Forschungsschwerpunkte 
innerhalb des Hochschulbereiches wir-
kungsvoll und angemessen zu verteilen 
und dabei die zur Verfügung stehenden 
Mittel optimal einzusetzen.

2 Der Hochschulrat bestimmt auf Antrag 
der Rektorenkonferenz der schweize-
rischen Hochschulen die kostenintensiven 
Bereiche und beschliesst die Aufgabentei-
lung in diesen Bereichen.

3 Kommt ein Träger diesen Beschlüssen 
nicht nach, so können die Bundesbeiträge 
nach diesem Gesetz gekürzt oder verwei-
gert werden.

7. Kapitel: Finanzierung

1. Abschnitt: Grundsätze

Art. 41

1 Der Bund stellt zusammen mit den Kan-
tonen sicher, dass die öffentliche Hand 
für den Hochschulbereich ausreichende 
finanzielle Mittel für eine Lehre und For-
schung von hoher Qualität bereitstellt.

2 Er beteiligt sich mit den Kantonen an 
der Finanzierung der Hochschulen und 
der anderen Institutionen des Hochschul-
bereichs und wendet dabei einheitliche 
Finanzierungsgrundsätze an.

Art. 40

1 Der Hochschulrat bestimmt auf Antrag 
der Rektorenkonferenz der schwei-
zerischen Hochschulen die kostenin-
tensiven Bereiche und beschliesst die 
Aufgabenteilung in diesen Bereichen.

2 Zur Bestimmung der besonders 
kostenintensiven Bereiche sind die 
Aufwendungen in einem Fachbereich 
oder einer Disziplin in Beziehung zu set-
zen zu den Aufwendungen im gesamten 
Hochschulbereich. Die Aufwendungen 
für einen besonders kostenintensiven 
Bereich müssen einen erheblichen Anteil 
an den Gesamtausgaben im schweize-
rischen Hochschulbereich ausmachen.
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3 Er stellt zusammen mit den Kantonen 
sicher, dass die Beiträge der öffentlichen 
Hand wirtschaftlich und wirksam verwen-
det werden.

4 Die Hochschulen und die anderen Insti-
tutionen des Hochschulbereichs bemühen 
sich um angemessene Drittmittel. 

2. Abschnitt: Ermittlung des Bedarfs 
an öffentlichen Finanzmitteln

Art. 42   Vorgehen

1 Der Hochschulrat ermittelt den Bedarf 
an öffentlichen Finanzmitteln für die 
Hochschulen und die anderen Institu-
tionen des Hochschulbereichs für jede 
Planungsperiode.

2 Er stützt sich dabei insbesondere auf:
a. die einschlägigen statistischen Resul-
tate des Bundesamts für Statistik;
b. die Kostenrechnung der Hochschulen 
und der anderen Institutionen des Hoch-
schulbereichs;
c. die Entwicklungs- und die Finanzpläne 
der Hochschulen und der anderen Institu-
tionen des Hochschulbereichs;
d. die Referenzkosten;
e. die zu erwartenden Studierenden-
zahlen;
f. die gesamtschweizerische hochschul-
politische Planung.

Art. 43   Finanzielle Planungsvorgaben

Die Plenarversammlung legt im Rahmen 
der Finanzplanungen des Bundes und der 
Kantone die finanziellen Planungsvorga-
ben fest, die in einer Planungsperiode zu 
beachten sind; dazu hört sie vorgängig 

Art. 42

1 ... 

                                              .... für jede 
Finanzierungsperiode.

2 …

f. die gesamtschweizerische hochschul-
politische Koordination.

Art. 43   Finanzielle Rahmenbedingungen

...

               ... die finanziellen Rahmenbe-
dingungen fest, die in einer Planungspe-
riode zu beachten sind; ...
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die Rektorenkonferenz der schweize-
rischen Hochschulen an.

Art. 44   Referenzkosten

1 Die Referenzkosten sind die notwen-
digen Aufwendungen für eine Lehre von 
hoher Qualität pro Studentin oder Stu-
dent.
2 Ausgangswerte für die Festlegung der 
Referenzkosten bilden die durchschnitt-
lichen Kosten der Lehre gemäss den 
Kostenrechnungen der Hochschulen.

3 Die Ausgangswerte werden so ange-
passt, dass die Beiträge die Finanzierung 
einer Lehre von hoher Qualität und die 
dazu erforderliche Forschung sicherstel-
len. Dabei wird den Besonderheiten von 
universitären Hochschulen und von Fach-
hochschulen sowie ihrer Fachbereiche 
Rechnung getragen.

4 Die Plenarversammlung legt die Refe-
renzkosten fest und überprüft sie perio-
disch.

8. Kapitel: Bundesbeiträge

1. Abschnitt: Beitragsberechtigung 

Art. 45   Voraussetzungen

1 Hochschulen können vom Bund als 
beitragsberechtigt anerkannt werden, 
wenn sie:
a. institutionell akkreditiert sind;
b. öffentliche Bildungsdienstleistungen 
anbieten; und
c. eine sinnvolle Ergänzung, Erweiterung 
oder Alternative zu bestehenden Einrich-
tungen darstellen.

Art. 44

3 ...

                 ... sowie ihrer Fachbereiche 
und Disziplinen Rechnung getragen.
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2 Andere Institutionen des Hochschulbe-
reichs können vom Bund als beitragsbe-
rechtigt anerkannt werden, wenn sie:
a. institutionell akkreditiert sind;
b. öffentliche Bildungsdienstleistungen 
anbieten;
c. nicht zweckmässig in eine bestehende 
Hochschule eingegliedert werden können; 
und
d. eine im hochschulpolitischen Interesse 
liegende Aufgabe wahrnehmen und sich 
in die vom Hochschulrat beschlossene 
gesamtschweizerische hochschulpoli-
tische Planung einfügen.

3 Öffentliche Bildungsdienstleistungen 
sind Bildungsdienstleistungen: 
a. die einem öffentlichen Bedürfnis ent-
sprechen;
b. die in öffentlichem und rechtlich festge-
legtem Auftrag erfolgen; und
c. deren Curricula oder Abschlüsse im 
Rahmen der öffentlichen Bildungspolitik 
vorgegeben sind.

Art. 46   Entscheid

1 Der Bundesrat entscheidet über die Bei-
tragsberechtigung der Hochschulen und 
der anderen Institutionen des Hochschul-
bereichs.

2 Er hört vorgängig die Plenarversamm-
lung an.

2. Abschnitt: Beitragsarten und 
Finanzierung

Art. 47   Beitragsarten

1 Der Bund richtet im Rahmen der bewil-
ligten Kredite zugunsten beitragsberech-
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tigter kantonaler Universitäten, Fachhoch-
schulen und anderer Institutionen des 
Hochschulbereichs Finanzhilfen aus in 
Form von:
a. Grundbeiträgen;
b. Bauinvestitions- und Baunutzungsbei-
trägen;
c. projektgebundenen Beiträgen.

2 Pädagogische Hochschulen können nur 
projektgebundene Beiträge erhalten.

3 Der Bund kann Finanzhilfen in Form von 
Beiträgen an gemeinsame Infrastruktur-
einrichtungen der Hochschulen und der 
anderen Institutionen des Hochschulbe-
reichs gewähren, wenn die Infrastruk-
tureinrichtungen Aufgaben von gesamt-
schweizerischer Bedeutung erfüllen. 
Diese Beiträge betragen höchstens 50 
Prozent des Betriebsaufwandes.

Art. 48   Kreditbewilligung

1 Die Bundesversammlung bestimmt die 
finanziellen Mittel für die Bundesbeiträge 
mit mehrjährigen Zahlungsrahmen und 
mit Verpflichtungskrediten.

2 Sie beschliesst mit einfachem Bundes-
beschluss je einen Zahlungsrahmen:
a. für die Grundbeiträge für die kanto-
nalen Universitäten und für andere Institu-
tionen des Hochschulbereichs;
b. für die Grundbeiträge für die Fachhoch-
schulen und für andere Institutionen des 
Hochschulbereichs. 

3 Die Zahlungsrahmen müssen so be-
messen sein, dass die entsprechenden 
jährlichen Zahlungskredite die Beitrags-
sätze gewährleisten.
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4 Die Bundesversammlung beschliesst 
mit einfachem Bundesbeschluss je einen 
Verpflichtungskredit für:
a. die Bauinvestitions- und Baunut-
zungsbeiträge sowie für die Beiträge an 
gemeinsame Infrastruktureinrichtungen 
der Hochschulen und der anderen Institu-
tionen des Hochschulbereichs;
b. die projektgebundenen Beiträge.

3. Abschnitt: Grundbeiträge

Art. 49   Verwendungszweck

Grundbeiträge werden an die Betriebsauf-
wendungen gewährt.

Art. 50   Beitragssätze 

Der Bund übernimmt vom Gesamtbetrag 
der Referenzkosten:
a. 20 Prozent bei den kantonalen Univer-
sitäten;
b. 30 Prozent bei den Fachhochschulen

Art. 51   Bemessungsgrundsätze

1 Der jährliche Gesamtbetrag wird den 
Beitragsberechtigten zur Hauptsache 
entsprechend ihren Leistungen in Lehre 
und Forschung ausgerichtet.

2 Der Anteil Lehre wird auf der Grundlage 
der Referenzkosten bemessen. Dabei 
werden die folgenden Kriterien berück-
sichtigt: 
a. Anzahl Studierende;
b. Anzahl Studienabschlüsse;
c. durchschnittliche Studiendauer;
d. Betreuungsverhältnisse;
e. Zugehörigkeit der Studierenden zu be-
stimmten Disziplinen oder Fachbereichen.

Art. 51
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3 Für die Bemessung des Anteils For-
schung werden berücksichtigt:
a. Forschungsleistungen;
b. die Akquisition von Drittmitteln, insbe-
sondere von Mitteln des Nationalfonds, 
der EU-Forschungsprogramme, der 
Kommission für Technologie und Innovati-
on sowie weiterer öffentlicher und privater 
Quellen.

4 Höchstens 10 Prozent des jährlichen 
Gesamtbetrags werden den Beitragsbe-
rechtigten ausgerichtet entsprechend dem 
Anteil ihrer ausländischen Studierenden 
an der Gesamtzahl der an Schweizer 
Hochschulen studierenden Auslände-
rinnen und Ausländer.

5 Der Bundesrat legt die Anteile sowie 
die Kombination und die Gewichtung der 
Bemessungskriterien fest. Er legt sie so 
fest, dass sie zur Verwirklichung der Ziele 
gemäss Artikel 3 dieses Gesetzes beitra-
gen. Er berücksichtigt dabei:
a. die von der Schweizerischen Hoch-
schulkonferenz festgelegten Disziplinen- 
und Fachbereichsgruppen sowie deren 
Gewichtung und die maximale Studien-
dauer;
b. die Besonderheiten von universitären 
Hochschulen und Fachhochschulen sowie 
ihrer Fachbereiche.

6 Er überprüft die Festlegungen perio-
disch.

7 Er erlässt die für die Berechnung not-
wendigen Ausführungsbestimmungen.

8 Er hört vorgängig die Plenarversamm-
lung an.

5 ...

a. die von der Plenarversammlung ge-
stützt auf die Zusammenarbeitsverein-
barung festgelegten Disziplinen- und 
Fachbereichsgruppen ...
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Art. 52   Entscheid

1 Das zuständige Departement entschei-
det über die Gewährung der Grundbei-
träge.

2 Es kann den Entscheid dem zustän-
digen Bundesamt übertragen.

Art. 53   Feste Beiträge an Hochschulin-
stitutionen

1 Das zuständige Bundesamt kann 
beitragsberechtigten Institutionen des 
Hochschulbereichs, die nicht Hoch-
schulen sind, Leistungsaufträge erteilen 
oder Leistungsvereinbarungen mit ihnen 
abschliessen und ihnen anstelle von 
Grundbeiträgen nach den Artikeln 50–52 
feste Beiträge an den Betriebsaufwand 
ausrichten.

2 Ein solcher Beitrag darf 45 Prozent des 
Betriebsaufwands nicht überschreiten.

3 Der Hochschulrat erlässt gestützt auf die 
Zusammenarbeitsvereinbarung Grundsät-
ze über die Gewährung fester Beiträge.

4. Abschnitt: Bauinvestitions- und 
Baunutzungsbeiträge

Art. 54   Verwendungszweck und Aus-
nahmen 

1 Bauinvestitions- und Baunutzungsbei-
träge werden gewährt für den Erwerb, 
die langfristige Nutzung, die Erstellung 
oder die Umgestaltung von Bauten, die 
der Lehre, der Forschung oder anderen 
Hochschulzwecken zugute kommen.
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2 Keine Beiträge werden gewährt an:
a. die Kosten von Landerwerb und -er-
schliessung;
b. die Aufwendungen für den Gebäudeun-
terhalt;
c. öffentliche Abgaben, Abschreibungen 
und Kapitalzinsen.

3 Für Universitätskliniken werden keine 
Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträ-
ge gewährt.

Art. 55   Voraussetzungen

1 Bauinvestitionsbeiträge werden gewährt, 
wenn das Vorhaben:
a. Kosten von mehr als fünf Millionen 
Franken auslöst;
b. wirtschaftlich ist;
c. die Erfordernisse der Aufgabenteilung 
und der Zusammenarbeit unter den Hoch-
schulen erfüllt;
d. hohe ökologische und energetische 
Standards beachtet; und
e. behindertengerecht ausgestaltet wird.

2 Baunutzungsbeiträge werden gewährt, 
wenn:
a. die Nutzung jährlich wiederkehrende 
Kosten von mehr als 300 000 Franken 
auslöst;
b. die Nutzung für mindestens 5 Jahre 
fest vereinbart ist;
c. die Nutzung wirtschaftlich ist;
d. die Nutzung die Erfordernisse der Auf-
gabenteilung und der Zusammenarbeit 
unter den Hochschulen erfüllt;
e. der genutzte Bau hohe ökologische 
und energetische Standards erfüllt; und
f. der genutzte Bau behindertengerecht 
ausgestaltet ist.
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Art. 56   Höchstbeitragssätze

Der vom Bund finanzierte Anteil beträgt 
höchstens 30 Prozent der anrechenbaren 
Aufwendungen.

Art. 57   Berechnung

1 Der Bundesrat regelt die Berechnung 
der anrechenbaren Aufwendungen. Er 
hört vorgängig den Hochschulrat an.

2 Er kann eine pauschale Berechnungs-
methode, namentlich Höchstansätze je 
Quadratmeter Nutzfläche, vorsehen.

Art. 58   Entscheid

1 Das zuständige Departement entschei-
det über Gesuche um Bauinvestitions- 
und Baunutzungsbeiträge.

2 Es kann den Entscheid dem zustän-
digen Bundesamt übertragen.

5. Abschnitt: Projektgebundene 
Beiträge

Art. 59   Verwendungszweck und Voraus-
setzungen

1 Mehrjährige projektgebundene Beiträge 
können für Aufgaben von gesamtschwei-
zerischer hochschulpolitischer Bedeutung 
ausgerichtet werden.

2 Aufgaben von gesamtschweizerischer 
hochschulpolitischer Bedeutung liegen 
insbesondere vor, wenn sie zum Gegen-
stand haben:
a. die Bildung von Kompetenzzentren von 

Art. 59
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nationaler oder regionaler Bedeutung, 
welche von mehreren Hochschulen oder 
anderen Institutionen des Hochschulbe-
reichs gemeinsam getragen werden;
b. die Verwirklichung von international 
herausragenden Programmen;
c. die Profilbildung und die Aufgabentei-
lung unter den Hochschulen;
d. die Förderung der Mehrsprachigkeit im 
Bereiche der Landessprachen;
e. die Förderung der Chancengleichheit 
und der tatsächlichen Gleichstellung von 
Frau und Mann;
f. die Förderung der nachhaltigen Ent-
wicklung zum Wohle heutiger wie auch 
zukünftiger Generationen.

3 Die an den Projekten beteiligten Kan-
tone, Hochschulen und anderen Instituti-
onen des Hochschulbereichs haben eine 
angemessene Eigenleistung zu erbringen.

Art. 60   Bemessungsgrundlagen und 
Befristung

1 Die projektgebundenen Beiträge werden 
aufgrund der Kosten für Planung, Aufbau 
und Betrieb eines Projektes ausgerichtet.

2 Sie werden befristet ausgerichtet.

Art. 61   Entscheid und Leistungsverein-
barung

1 Der Hochschulrat entscheidet über die 
Ausrichtung projektgebundener Beiträge.

4 Projektgebundene Beiträge für 
Pädagogische Hochschulen setzen die 
Beteiligung mehrerer Fachhochschulen 
oder universitärer Hochschulen voraus.
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2 Gestützt auf den Entscheid des Hoch-
schulrats schliesst das zuständige 
Departement mit den Begünstigten eine 
Leistungsvereinbarung ab. Darin werden 
festgelegt:
a. die zu erreichenden Ziele; 
b. die Formen der Ergebniskontrolle; 
c. die Folgen mangelhafter Zielerrei-
chung.

9. Kapitel: Bezeichnungs- und 
Titelschutz, Sanktionen und 
Rechtsschutz
Art. 62   Bezeichnungs- und Titelschutz

1 Die Bezeichnungen «Universität», 
«Fachhochschule», «Pädagogische 
Hochschule» sowie davon abgeleitete 
Bezeichnungen (wie «Fachhochschulin-
stitut» oder «universitäres Institut») dürfen 
nur Institutionen in ihrem Namen führen, 
die nach diesem Gesetz akkreditiert sind.

2 Die Titel der Absolventinnen und 
Absolventen der diesem Gesetz unter-
stehenden universitären Hochschulen, 
Fachhochschulen, Pädagogischen 
Hochschulen und anderen Institutionen 
des Hochschulbereichs sind nach ihren 
jeweiligen Rechtsgrundlagen geschützt.

Art. 63   Strafbestimmungen

1 Führt eine Institution ohne Akkreditie-
rung nach diesem Gesetz die Bezeich-
nung «Universität», «Fachhochschule», 
«Pädagogische Hochschule» oder eine 
davon abgeleitete Bezeichnung, sei es 
in einer Landessprache oder in einer 
anderen Sprache, so werden die Verant-
wortlichen der Institution bestraft:
a. mit Busse bis zu 200 000 Franken bei 
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Vorsatz; 
b. mit Busse bis zu 100 000 Franken bei 
Fahrlässigkeit.

2 Die Strafverfolgung obliegt dem Kanton, 
in dem die Einrichtung ihren Sitz hat.

Art. 64   Verwaltungsmassnahmen

1 Sind die Voraussetzungen für die Akkre-
ditierung nicht mehr erfüllt oder werden 
allfällige Auflagen nicht innert der gesetz-
ten angemessenen Frist erfüllt, so trifft 
der Schweizerische Akkreditierungsrat die 
erforderlichen Verwaltungsmassnahmen.

2 Als Verwaltungsmassnahmen fallen 
insbesondere in Betracht:
a. die Mahnung;
b. die Auferlegung von Auflagen;
c. der Entzug der Akkreditierung.

3 Die Verwaltungsmassnahmen der 
Subventionsbehörden des Bundes richten 
sich nach dem Subventionsgesetz vom 
5. Oktober 19904, diejenigen der Kantone 
nach dem Hochschulkonkordat.

Art. 65   Rechtsschutz

1 Verfügungen, die aufgrund dieses Ge-
setzes, seiner Ausführungsbestimmungen 
oder der Zusammenarbeitsvereinbarung 
erlassen werden, können mit Beschwerde 
beim Bundesverwaltungsgericht ange-
fochten werden.

2 Verfügungen des Bundesrates über die 
Beitragsberechtigung sind nicht anfecht-
bar. 

4  SR 616.1

Art. 65

2 ...                                                        ... 
Beitragsberechtigung sowie des 
Akkreditierungrates über die 
Akkreditierung sind nicht anfechtbar.
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3 Im Übrigen gelten die allgemeinen Be-
stimmungen der Bundesrechtspflege.

10. Kapitel: Kompetenz des Bundes-
rates zum Abschluss internationaler 
Verträge

Art. 66

1 Der Bundesrat kann für den Bereich der 
Hochschulen völkerrechtliche Verträge 
abschliessen über:
a. die internationale Zusammenarbeit, ins-
besondere im Bereich der Studienstruk-
turierung sowie der Anerkennung von Stu-
dienleistungen, Studienabschlüssen und 
Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich;
b. die Förderung der internationalen 
Mobilität;
c. die Beteiligung an internationalen För-
derungsprogrammen und -projekten.

2 In den Verträgen nach Absatz 1 kann 
der Bundesrat auch Vereinbarungen 
treffen über: 
a. die Finanzkontrolle und die Audits;
b. die Personensicherheitsprüfungen;
c. die Sicherung und die Zuteilung des im 
Rahmen der wissenschaftlichen Zusam-
menarbeit entstehenden oder benötigten 
geistigen Eigentums;
d. die Beteiligung des Bundes an öffent-
lich-rechtlichen oder privatrechtlichen 
juristischen Personen;
e. den Beitritt zu internationalen Organi-
sationen.

3 Der Hochschulrat und die Rektorenkon-
ferenz der schweizerischen Hochschulen 
wirken gestützt auf die Zusammenarbeits-
vereinbarung an der Vorbereitung dieser 
Abkommen mit. Die Zusammenarbeits-
vereinbarung regelt das Verfahren der 
Mitwirkung.
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11. Kapitel: Schlussbestimmungen

1. Abschnitt: Vollzug

Art. 67   Ausführungsbestimmungen

Der Bundesrat erlässt die Ausführungs-
bestimmungen, soweit der Vollzug dieses 
Gesetzes in seine Zuständigkeit fällt.

Art. 68   Allgemeinverbindlicherklärung 
von Hochschulkonkordaten

Die Allgemeinverbindlicherklärung inter-
kantonaler Verträge im Hochschulbereich 
richtet sich nach Artikel 14 des Bundes-
gesetzes vom 3. Oktober 20035 über den 
Finanz- und Lastenausgleich.

Art. 69   Evaluation

1 Der Bundesrat erstattet der Bundesver-
sammlung alle vier Jahre Bericht über die 
aufgewendeten öffentlichen Mittel und 
die Auswirkungen des Finanzierungssy-
stems auf die Haushalte von Bund und 
Kantonen sowie auf die Hochschulen, die 
andern Institutionen des Hochschulbe-
reichs und ihre Disziplinen.

2 Er hört dazu vorgängig den Hochschul-
rat an.

Art. 70   Feststellung der Gleichwertigkeit 
ausländischer Diplome 

1 Das zuständige Bundesamt stellt auf 
Gesuch hin mit Verfügung die Gleichwer-
tigkeit ausländischer Diplome mit schwei-

5  SR 613.2
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zerischen Fachhochschuldiplomen im 
Hinblick auf deren Verwendung auf dem 
Arbeitsmarkt fest.

2 Es kann Dritte mit der Feststellung 
der Gleichwertigkeit beauftragen; diese 
können für ihre Leistungen Gebühren 
erheben.

2. Abschnitt: Aufhebung und Änderung 
bisherigen Rechts

Art. 71

Die Aufhebung und die Änderung bishe-
rigen Rechts sind im Anhang geregelt.

3. Abschnitt: Übergangsbestimmungen 

Art. 72   Anpassung der Beitragssätze

1 Weicht der Umfang der erstmals nach 
diesem Gesetz ermittelten durchschnitt-
lichen jährlichen Grundbeiträge des 
Bundes erheblich ab vom Umfang der 
durchschnittlich jährlich entrichteten 
Betriebs- und Grundbeiträge des Bundes 
für kantonale Universitäten und Fach-
hochschulen innerhalb einer vierjährigen 
Periode nach bisherigem Recht, so 
beantragt der Bundesrat gleichzeitig mit 
dem erstmals auf der Grundlage dieses 
Gesetzes beantragten Zahlungsrahmen 
für die Grundbeiträge die Anpassung der 
Beitragssätze nach Artikel 50.

2 Der Bundesrat legt die vierjährige Bei-
tragsperiode und die Kriterien der Erheb-
lichkeit nach Absatz 1 fest. 

3 Er hört vorgängig die Plenarversamm-
lung an.



-  42 -

Bundesrat Subkommission des Ständerates

Art. 73   Zulassung zu Fachhochschulen

1 Bis zur Festlegung durch den Hoch-
schulrat gelten für die Zulassung zu Fach-
hochschulen die Bestimmungen nach den 
Absätzen 2–4.

2 Die prüfungsfreie Zulassung zum Fach-
hochschulstudium auf der Bachelorstufe 
in den Bereichen Technik und Informati-
onstechnologie, Architektur, Bau- und Pla-
nungswesen, Chemie und Life Sciences, 
Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaft 
und Dienstleistungen sowie Design setzt 
voraus:
a. eine Berufsmaturität in Verbindung mit 
einer beruflichen Grundbildung in einem 
der Studienrichtung verwandten Beruf;
b. eine eidgenössische oder eidgenös-
sisch anerkannte Maturität und eine min-
destens einjährige Arbeitswelterfahrung, 
die berufspraktische und berufstheore-
tische Kenntnisse in einem der Studien-
richtung verwandten Beruf vermittelt hat.

3 Für die Zulassung zum Fachhochschul-
studium auf der Bachelorstufe in den Be-
reichen Gesundheit, soziale Arbeit, Musik, 
Theater und andere Künste, angewandte 
Psychologie sowie angewandte Linguistik 
gelten die folgenden am 31. August 2004 
massgeblichen Beschlüsse6:
a. Beschluss der Plenarversammlung der 
Schweizerischen Konferenz der kanto-
nalen Gesundheitsdirektorinnen und -di-
rektoren über den Fachhochschulbereich 
Gesundheit;
b. Beschluss der Plenarversammlung der 
Erziehungsdirektorenkonferenz über den 
Fachhochschulbereich soziale Arbeit;

6  Nicht in der AS veröffentlicht. Der Text dieser 
Beschlüsse kann beim Bundesamt für Berufsbildung und 
Technologie (BBT), Effingerstrasse 27, 3003 Bern bezo-
gen und unter www.bbt.admin.ch eingesehen werden.
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c. Beschlüsse der Plenarversammlung 
der Erziehungsdirektorenkonferenz über 
die Musikhochschulen, die Hochschulen 
für Theater, die Hochschulen für Gestal-
tung und Kunst, den Fachhochschul-
bereich angewandte Psychologie und 
den Fachhochschulbereich angewandte 
Linguistik.

4 Das zuständige Departement bestimmt:
a. welche zusätzlichen Zulassungs-
voraussetzungen vorgesehen werden 
dürfen;
b. welche Zulassungsvoraussetzungen für 
Absolventinnen und Absolventen anderer 
Ausbildungsgänge gelten;
c. die Lernziele der einjährigen Arbeits-
welterfahrung in den einzelnen Fach-
bereichen.

Art. 74   Kohäsionsbeiträge

1 In den ersten Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes können durchschnittlich 
sechs Prozent der Mittel, die für die Aus-
richtung der Grundbeiträge zur Verfügung 
stehen, eingesetzt werden, um diejeni-
gen Hochschulen zu unterstützen, deren 
Grundbeiträge durch die Änderung der 
Berechnungsmethode bei der Finanzie-
rung um mehr als fünf Prozent sinken.

2 Die Ausrichtung von Kohäsionsbeiträgen 
ist degressiv auszugestalten und späte-
stens acht Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes einzustellen.

Art. 75   Beitragsberechtigung und Akkre-
ditierung

1 Die Hochschulen und die anderen Insti-
tutionen des Hochschulbereichs müssen 

Art. 75

1 ...
                                               ... müssen 
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sich bis Ende 2016 im Sinne dieses Ge-
setzes institutionell akkreditieren lassen.

2 Die Beitragsberechtigungen aufgrund 
des Universitätsförderungsgesetzes vom 
8. Oktober 19997 sowie des Fachhoch-
schulgesetzes vom 6. Oktober 19958 
bleiben bis zur Entscheidung des Schwei-
zerischen Akkreditierungsrates über die 
institutionelle Akkreditierung bestehen, 
längstens jedoch bis zum 31. Dezember 
2016.

3 Die Hochschulen und die anderen Insti-
tutionen des Hochschulbereichs, die nach 
dem 1. Januar 2011 nach bisherigem 
Recht akkreditiert worden sind, gelten bis 
Ende 2018 als institutionell akkreditiert.

Art. 76   Bezeichnungsrecht und Sankti-
onen

Für die Hochschulen und die anderen 
Institutionen des Hochschulbereichs, die 
nicht nach diesem Gesetz institutionell ak-
kreditiert werden oder gemäss Artikel 75 
Absatz 3 bis Ende 2018 als institutionell 
akkreditiert gelten, richten sich das Be-
zeichnungsrecht und die entsprechenden 
straf- und verwaltungsrechtlichen Sank-
tionen bis zum 31. Dezember 2016 nach 
bisherigem Recht.
7  SR 414.20; AS 2008 307
8  SR 414.71

sich bis spätestens acht Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes institutionell 
akkreditieren lassen.

2 ...

                                                          

                    ... Akkreditierung bestehen, 
längstens jedoch bis acht Jahre nach In-
krafttreten dieses Gesetzes. Die Pädago-
gischen Hochschulen sowie die ETH und 
die anderen eidgenössischen Institutionen 
des Hochschulbereichs gelten bis zur 
Entscheidung des Schweizerischen
Akkreditierungsrates über die institutio-
nelle Akkreditierung, längstens jedoch 
bis acht Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes, bezüglich projektgebundenen 
Beiträgen als beitragsberechtigt.

3 ...

                       ... worden sind, gelten bis 
acht Jahre nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes als institutionell akkreditiert.

Art. 76

...

                                                ... Sank-
tionen bis acht Jahre nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes nach bisherigem Recht.
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Art. 77   Hängige Gesuche

1 Gesuche, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes hängig sind, 
werden nach neuem Recht beurteilt.

2 Der Bundesrat kann in begründeten 
Fällen Ausnahmen vorsehen.

Art. 78   Schutz erworbener Titel im Fach-
hochschulbereich

1 Die Titel für eidgenössisch anerkannte 
Fachhochschul-, Bachelor-, Master- oder 
Weiterbildungsmasterdiplome bleiben 
nach bisherigem Recht geschützt.

2 Der Bundesrat regelt das Verfahren 
zur Überführung anerkannter höherer 
Fachschulen in Fachhochschulen und 
die Titelführung der bisherigen Absolven-
tinnen und Absolventen.

3 Er sorgt für die notwendigen Umwand-
lungen von nach bisherigem Recht verlie-
henen Titeln.

Art. 79   Vorläufige Regelungen der Kan-
tone im Fachhochschulbereich

Die Kantonsregierungen können die An-
passungen ihrer Fachhochschulgesetzge-
bungen während 5 Jahren ab Inkrafttreten 
dieses Gesetzes auf dem Verordnungs-
weg erlassen, soweit dies unerlässlich ist.

4. Abschnitt: Referendum und 
Inkrafttreten
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Art. 80

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakulta-
tiven Referendum.

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttre-
ten unter Vorbehalt von Absatz 3.

3 Die Bestimmungen über die gesamt-
schweizerische hochschulpolitische Pla-
nung und Aufgabenteilung (6. Kapitel; Art. 
36–40), über die Finanzierung (7. Kapitel; 
Art. 41–44) und die Bundesbeiträge (8. 
Kapitel; Art. 45–61) werden spätestens 
innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttre-
ten der übrigen Bestimmungen in Kraft 
gesetzt.

Art. 80

3 Die Bestimmungen über die gesamt-
schweizerische hochschulpolitische 
Koordination ...
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   Anhang
   (Art. 71)

Aufhebung und Änderung bisherigen 
Rechts

I

Das Fachhochschulgesetz vom 6. Okto-
ber 19959 wird aufgehoben.

II

Die nachstehenden Erlasse werden wie 
folgt geändert:

1. Verwaltungsgerichtsgesetz
vom 17. Juni 200510

Art. 32 Abs. 1 Bst. d

1 ...

d. Aufgehoben

9  AS 1996 2588, 2002 953, 2005 4635
10  SR 173.32

   Anhang
   (Art. 71)

Aufhebung und Änderung bisherigen 
Rechts

II

Art. 32 Ausnahmen

1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a. Verfügungen auf dem Gebiet der inne-
ren und äusseren Sicherheit des Lan-
des, der Neutralität, des diplomatischen 
Schutzes und der übrigen auswärtigen 
Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht 
nicht einen Anspruch auf gerichtliche 
Beurteilung einräumt; 
b. Verfügungen betreffend die politische 
Stimmberechtigung der Bürger und Bür-
gerinnen sowie Volkswahlen und -abstim-
mungen; 
c. Verfügungen über leistungsabhängi-
ge Lohnanteile des Bundespersonals, 
soweit sie nicht die Gleichstellung der 
Geschlechter betreffen; 
d. die Genehmigung der Errichtung und 
Führung einer Fachhochschule; 
e. Verfügungen auf dem Gebiet der Kern-
energie betreffend: 
1. Rahmenbewilligungen von Kernanla-
gen, 
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2. Berufsbildungsgesetz vom 
13. Dezember 200211

Art. 39 Abs. 2

2 Aufgehoben

11  SR 412.10

2. die Genehmigung des Entsorgungspro-
gramms, 
3. den Verschluss von geologischen 
Tiefenlagern, 
4. den Entsorgungsnachweis;
f. Verfügungen über die Erteilung, Ände-
rung oder Erneuerung von Infrastruktur-
konzessionen für Eisenbahnen; 
g. Verfügungen der unabhängigen Be-
schwerdeinstanz für Radio und Fernse-
hen; 
h. Verfügungen über die Erteilung von 
Konzessionen für Spielbanken.

2 Die Beschwerde ist auch unzulässig 
gegen:
a. Verfügungen, die nach einem anderen 
Bundesgesetz durch Einsprache oder 
durch Beschwerde an eine Behörde im 
Sinne von Artikel 33 Buchstaben c–f 
anfechtbar sind; 
b. Verfügungen, die nach einem anderen 
Bundesgesetz durch Beschwerde an eine 
kantonale Behörde anfechtbar sind.

Art. 39 Eidgenössisches 
Berufsmaturitätszeugnis

1 Das eidgenössische Berufsmaturitäts-
zeugnis erhält, wer ein eidgenössisches 
Fähigkeitszeugnis besitzt und die vom 
Bund anerkannte Berufsmaturitätsprüfung 
bestanden oder ein gleichwertiges Quali-
fikationsverfahren erfolgreich durchlaufen 
hat.

2 Es berechtigt nach den Bestimmungen 
des Fachhochschulgesetzes vom 6. Okto-
ber 1995 zum prüfungsfreien Zugang an 
eine Fachhochschule.
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3. ETH-Gesetz vom 4. Oktober 199112

Art. 3 Abs. 3 und 4

3 Sie koordinieren ihre Tätigkeit und 
wirken im Rahmen der Gesetzgebung 
des Bundes an der Koordination des 
schweizerischen Hochschulbereichs und 
der Forschung mit. Sie beteiligen sich an 
der gesamtschweizerischen hochschul-
politischen Planung und an der Aufga-
benteilung in besonders kostenintensiven 
Bereichen.

4 Die ETH weisen zuhanden der Schwei-
zerischen Hochschulkonferenz ihre 
durchschnittlichen Kosten der Lehre pro 
Studentin oder Student aus.

12  SR 414.110

3. ...

Art. 3 Abs. 3

3 ... 

                       ... Sie beteiligen sich an 
der gesamtschweizerischen hochschulpo-
litischen Koordination und an der Aufga-
benteilung in besonders kostenintensiven 
Bereichen.

3 Die Kantone sorgen für die Durchfüh-
rung der Berufsmaturitätsprüfungen und 
stellen die Zeugnisse aus. Ergänzend 
kann auch der Bund solche Prüfungen 
durchführen.

Art. 3 Zusammenarbeit und Koordination

1 Die ETH und die Forschungsanstalten 
arbeiten mit andern schweizerischen 
oder ausländischen Ausbildungs- und 
Forschungsinstitutionen zusammen. Sie 
fördern den Austausch von Studierenden 
und Wissenschaftern und die gegensei-
tige Anerkennung von Studienleistungen 
und Diplomen.

2 Sie schliessen zu diesem Zweck privat-
rechtliche und öffentlichrechtliche Verein-
barungen ab.

3 Sie koordinieren ihre Tätigkeit und wir-
ken an den gesamtschweizerischen Be-
strebungen zur Koordination und Planung 
nach der Gesetzgebung über die Hoch-
schulförderung und die Forschung mit.
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Art. 10a   Qualitätssicherung und Akkre-
ditierung

1 Die ETH überprüfen periodisch die 
Qualität ihrer Lehre, ihrer Forschung und 
ihrer Dienstleistungen und sorgen für 
die langfristige Qualitätssicherung und 
-entwicklung.

2 Sie schaffen und betreiben zu diesem 
Zweck ein Qualitätssicherungssystem 
nach Artikel 27 Absatz 3 des Bundesge-
setzes vom …13 über die Förderung der 
Hochschulen und die Koordination im 
schweizerischen Hochschulbereich. 

3 Sie lassen sich institutionell akkreditie-
ren.

Art. 25 Abs. 1 Bst. G

1 Der ETH-Rat:

g. ist für die Sicherstellung der Koordinati-
on und der Planung nach dem Bundesge-
setz vom …14 über die Förderung und die 
Koordination im schweizerischen Hoch-
schulbereich verantwortlich;

13  SR …; BBl 2009 4697
14  SR …; BBl 2009 4697

Art. 10a Qualitätssicherung

Die ETH überprüfen periodisch im Sinne 
der Gesetzgebung über die Universi-
tätsförderung die Qualität von Lehre und 
Forschung sowie der Dienstleistungen 
und sorgen für die langfristige Qualitäts-
sicherung.

Art. 25 Aufgaben

1 Der ETH-Rat:
a. bestimmt die Strategie des ETH-Be-
reichs im Rahmen des Leistungsauftra-
ges; 
b. vertritt den ETH-Bereich gegenüber 
den Behörden des Bundes; 
c. erlässt Vorschriften über das Control-
ling und führt das strategische Controlling 
durch; 
d. genehmigt die Entwicklungspläne des 
ETH-Bereichs und überwacht ihre Ver-
wirklichung; 
e. nimmt die in seine Zuständigkeit fallen-
den Wahlen vor; 
f. übt die Aufsicht über den ETH-Bereich 
aus; 
g. ist für die Sicherstellung der Koordina-
tion und Planung nach der Gesetzgebung 
über die Hochschulförderung und die 
Forschung verantwortlich; 
h. gibt sich eine Geschäftsordnung; 
i. erfüllt die weiteren Aufgaben, die ihm 
durch dieses Gesetz übertragen werden.
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4. Forschungsgesetz
vom 7. Oktober 198315

Art. 5a Abs. 3

3 Er nimmt aus eigener Initiative oder im 
Auftrag des Bundesrates, des Eidge-
nössischen Departements des Innern, 
des Eidgenössischen Volkswirtschafts-
departements oder der Schweizerischen 
Hochschulkonferenz zu einzelnen 
wissenschafts-, forschungs- und technolo-
giepolitischen Vorhaben oder Problemen 
Stellung.

15  SR 420.1

2 Er unterbreitet die Anträge und Vorschlä-
ge zu Geschäften aus dem ETH-Bereich 
dem Departement. Beabsichtigt das 
Departement, vom Antrag des ETH-Rates 
abzuweichen, oder stellt es einen eigenen 
Antrag, so hört es den ETH-Rat an.

3 Er informiert die Angehörigen der Hoch-
schulen und der Forschungsanstalten 
über alle sie betreffenden Geschäfte.

Art. 5a

1 Der Schweizerische Wissenschafts- und 
Technologierat ist das beratende Organ 
des Bundesrates für alle Fragen der Wis-
senschafts-, Forschungs- und Technolo-
giepolitik.

2 Er beschafft und überprüft die Grund-
lagen für eine gesamtschweizerische 
Wissenschafts-, Forschungs- und Techno-
logiepolitik, erarbeitet zuhanden des Bun-
desrates Gesamtkonzepte und schlägt 
ihm Massnahmen zu ihrer Verwirklichung 
vor.

3 Aus eigener Initiative oder im Auftrag 
des Bundesrates, des Eidgenössischen 
Departements des Innern oder des Eidge-
nössischen Volkswirtschaftsdepartements 
nimmt er zu einzelnen wissenschafts-, 
forschungs- und technologiepolitischen 
Vorhaben oder Problemen Stellung.

4 …
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5 Der Bundesrat wählt die Mitglieder des 
Wissenschafts- und Technologierates und 
bestimmt den Präsidenten. Der Wissen-
schafts- und Technologierat ordnet seine 
Organisation und Geschäftsführung in 
einem vom Bundesrat zu genehmigenden 
Reglement.

Art. 3 Aufgaben der Bundesstatistik

1 Die Bundesstatistik ermittelt in fach-
lich unabhängiger Weise repräsentative 
Ergebnisse über den Zustand und die 
Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft, 
Gesellschaft, Raum und Umwelt in der 
Schweiz.

2 Sie dient:
a. der Vorbereitung, Durchführung und 
Überprüfung von Bundesaufgaben; 
b. der Beurteilung von Sachgebieten, 
in denen die Aufgaben von Bund und 
Kantonen eng ineinander greifen, zum 
Beispiel von Bildung, Wissenschaft und 
Forschung, Kultur, Sport, Rechtswesen, 
Tourismus, öffentlichen Finanzen, Raum-
nutzung, Bau- und Wohnungswesen, 
Verkehr, Energie oder Gesundheits- und 
Sozialwesen; 
c. der Unterstützung von Forschungsvor-
haben von nationaler Bedeutung; 
d. der Beurteilung der Erfüllung des Ver-
fassungsauftrages zur Gleichstellung von 
Mann und Frau sowie von Behinderten 
und Nichtbehinderten.

3 Im Rahmen dieser Aufgaben wird mit 
den Kantonen, den Gemeinden, der Wis-
senschaft, der Privatwirtschaft und den 
Sozialpartnern sowie den ausländischen 

5. Bundesstatistikgesetz
vom 9. Oktober 199216

Art. 3 Abs. 1

1 Die Bundesstatistik ermittelt in fach-
lich unabhängiger Weise repräsentative 
Ergebnisse über den Zustand und die 
Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft, 
Gesellschaft, Bildung, Forschung, Raum 
und Umwelt in der Schweiz.

16  SR 431.01



-  53 -

Geltendes Recht Bundesrat Subkommission des Ständerates

und internationalen Organisationen zu-
sammengearbeitet und nach Möglichkeit 
ihren Informationsbedürfnissen Rechnung 
getragen.

Art. 12 Zulassung

1 Voraussetzungen für die Zulassung zur 
eidgenössischen Prüfung sind:
a. eine eidgenössische oder eine eidge-
nössisch anerkannte Matura oder ein Stu-
dienabschluss einer kantonalen Universi-
tät, einer Eidgenössischen Technischen 
Hochschule oder einer Fachhochschule; 
und 
b. das Absolvieren eines nach diesem 
Gesetz akkreditierten Studiengangs.

2 Gibt es in der Schweiz für einen Medi-
zinalberuf nach Artikel 2 keine entspre-
chende Ausbildung, so wird zur eidgenös-
sischen Prüfung zugelassen, wer:
a. eine bestimmte Anzahl Studienkredit-
punkte eines Studiengangs einer schwei-
zerischen Hochschule vorweist, welcher 
nach diesem Gesetz akkreditiert ist; und 
b. einen Studiengang an einer ausländi-
schen Hochschule absolviert hat, der auf 
der Liste des Eidgenössischen Departe-
ments des Innern (Departement) fi guriert 
(Art. 33).

3 Der Bundesrat bestimmt nach Anhörung 
der Medizinalberufekommission und der 
Schweizerischen Universitätskonferenz 
(Universitätskonferenz) die Anzahl Studi-
enkreditpunkte nach Absatz 2 Buchstabe 
a.

6. Medizinalberufegesetz
vom 23. Juni 200617

Art. 12 Abs. 3

3 Der Bundesrat bestimmt nach Anhörung 
der Medizinalberufekommission und des 
Hochschulrats die Anzahl Studienkredit-
punkte nach Absatz 2 Buchstabe a.

17  SR 811.11
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Art. 23 Akkreditierungspflicht

1 Studiengänge, die zu einem eidgenös-
sischen Diplom führen, müssen gemäss 
dem Universitätsförderungsgesetz vom 
8. Oktober 1999 (UFG) und diesem Ge-
setz akkreditiert sein.

2 Weiterbildungsgänge, die zu einem eid-
genössischen Weiterbildungstitel führen, 
müssen gemäss diesem Gesetz akkredi-
tiert sein.

Art. 24 Studiengänge

1 Ein Studiengang, der zu einem eid-
genössischen Diplom führen soll, wird 
akkreditiert, wenn er zusätzlich zu der 
Akkreditierung gemäss UFG folgende 
Kriterien erfüllt:
a. Er erlaubt es den Studierenden, die 
Ausbildungsziele für den von ihnen ge-
wählten universitären Medizinalberuf zu 
erreichen. 
b. Er befähigt die Studierenden zur Wei-
terbildung.

2 Der Bundesrat kann nach Anhörung 
der Universitätskonferenz besondere 
Akkreditierungskriterien zur Struktur der 
Studiengänge und zum Evaluationssy-
stem für die Studierenden erlassen, wenn 
dies unerlässlich für die Vorbereitung zur 
eidgenössischen Prüfung ist.

Art. 23 Abs. 1

1 Studiengänge, die zu einem eidgenös-
sischen Diplom führen, müssen nach dem 
Bundesgesetz vom …18 über die Förde-
rung der Hochschulen und die Koordinati-
on im schweizerischen Hochschulbereich 
(HFKG) und nach diesem Gesetz akkre-
ditiert sein. Es findet nur ein Akkreditie-
rungsverfahren statt. Dieses richtet sich 
nach Artikel 32 HFKG.

Art. 24   Studiengänge

1 Ein Studiengang, der zu einem eid-
genössischen Diplom führen soll, wird 
akkreditiert, wenn er die Voraussetzungen 
nach Artikel 31 HFKG19 sowie die fol-
genden Kriterien erfüllt:
a. Er erlaubt es den Studierenden, die 
Ausbildungsziele für den von ihnen ge-
wählten universitären Medizinalberuf zu 
erreichen.
b. Er befähigt die Studierenden zur Wei-
terbildung.

2 Vor der Akkreditierung wird die Medizi-
nalberufekommission angehört.

3 Der Bundesrat kann besondere Akkredi-
tierungsvoraussetzungen zur Struktur der 
Studiengänge und zum Evaluationssy-
stem für die Studierenden erlassen, wenn 
dies für die Vorbereitung zur eidgenös-
sischen Prüfung unerlässlich ist. Er hört 
vorgängig den Hochschulrat an.

18  SR …; BBl 2009 4697
19  SR …; BBl 2009 4697
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3. Abschnitt: Akkreditierungsverfahren

Art. 26 Gesuch und Selbstevaluation

1 Die universitäre Hochschule oder die für 
einen Weiterbildungsgang verantwortliche 
Organisation stellt der Akkreditierungsin-
stanz (Art. 47) ein Akkreditierungsgesuch.

2 Dem Gesuch muss ein Bericht über 
die Erfüllung der Akkreditierungskriterien 
beigelegt werden.

Art. 27 Fremdevaluation

1 Das Akkreditierungsorgan (Art. 48) setzt 
zur Prüfung der Studiengänge und der 
Weiterbildungsgänge Expertenkommis-
sionen ein.

2 Die Expertenkommissionen setzen sich 
aus anerkannten schweizerischen und 
ausländischen Fachleuten zusammen.

3 Sie ergänzen den Selbstevaluations-
bericht der Gesuchsteller mit eigenen 
Untersuchungen.

4 Sie unterbreiten dem Akkreditierungs-
organ einen begründeten Antrag zur 
Akkreditierung.

5 Das Akkreditierungsorgan kann nach 
Anhörung der Medizinalberufekommission 
den Antrag der Expertenkommission:
a. zur weiteren Bearbeitung an die Exper-
tenkommission zurückweisen; 
b. selber bearbeiten und ihn, wenn 
erforderlich, mit einem Zusatzantrag und 
einem Zusatzbericht der Akkreditierungs-
instanz 

Gliederungstitel vor Art. 26

3. Abschnitt: Akkreditierungsverfahren 
für Weiterbildungsgänge

Art. 26 Abs. 1

1 Die für einen Weiterbildungsgang 
verantwortliche Organisation stellt der 
Akkreditierungsinstanz (Art. 47 Abs. 2) ein 
Akkreditierungsgesuch.

Art. 27 Abs. 1

1 Das Akkreditierungsorgan (Art. 48 Abs. 
2) setzt zur Prüfung der Weiterbildungs-
gänge Expertenkommissionen ein.
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Art. 30 Auflagen und Entzug

1 Wird die Akkreditierung mit Auflagen 
verbunden, so muss der Träger des 
Studiengangs oder die für den Weiterbil-
dungsgang verantwortliche Organisation 
innerhalb der beim Akkreditierungsent-
scheid festgelegten Fristen die Erfüllung 
der Auflagen nachweisen.

2 Bei unvollständiger Erfüllung der Aufla-
gen kann die Akkreditierungsinstanz neue 
Auflagen festlegen.

3 Werden die Auflagen nicht erfüllt und 
wird dadurch die Einhaltung der Akkre-
ditierungskriterien in schwerwiegendem 
Mass in Frage gestellt, so kann die 
Akkreditierungsinstanz auf Antrag des 
Akkreditierungsorgans die Akkreditierung 
entziehen.

Art. 31 Änderung eines akkreditierten 
Studien- oder Weiterbildungsgangs

1 Jede grundlegende Änderung in Inhalt 
oder Aufbau eines akkreditierten Studien- 
oder Weiterbildungsgangs ist der zustän-
digen Akkreditierungsinstanz zur Kenntnis 
zu bringen.

2 Läuft die Änderung den Akkreditierungs-
kriterien zuwider, so kann die zuständige 
Akkreditierungsinstanz Auflagen festle-
gen.

Art. 32 Finanzierung der Akkreditierung

1 Die Kosten für die Akkreditierung der 
Studiengänge werden finanziert gemäss 
Vereinbarung vom 14. Dezember 2000 
zwischen dem Bund und den Universitäts-

Art. 30 Abs. 1

1 Wird die Akkreditierung mit Auflagen 
verbunden, so muss die für den Weiterbil-
dungsgang verantwortliche Organisation 
innerhalb der beim Akkreditierungsent-
scheid festgelegten Fristen die Erfüllung 
der Auflagen nachweisen.

Art. 31   Änderung eines akkreditierten 
Weiterbildungsganges

1 Jede grundlegende Änderung in Inhalt 
oder Aufbau eines akkreditierten Weiter-
bildungsgangs ist der Akkreditierungsin-
stanz zur Kenntnis zu bringen.

2 Läuft die Änderung den Akkreditierungs-
kriterien zuwider, so kann die Akkreditie-
rungsinstanz Auflagen festlegen.

Art. 32 Abs. 1

1 Die Kosten für die Akkreditierung der 
Studiengänge werden nach Artikel 35 
HFKG20 finanziert.

20  SR …; BBl 2009 4697
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kantonen über die Zusammenarbeit im 
universitären Hochschulbereich.

2 Die Akkreditierung der Weiterbildungs-
gänge wird durch Gebühren finanziert.

Art. 47 Akkreditierungsinstanz

1 Zuständig für die Akkreditierung von 
Studiengängen, die zu einem eidgenös-
sischen Diplom führen, ist eine von der 
Trägerschaft der Ausbildungsinstitution 
unabhängige Akkreditierungsinstanz. De-
ren Mitglieder werden vom Bundesrat auf 
Antrag der Universitätskonferenz gewählt.

2 Zuständig für die Akkreditierung von 
Weiterbildungsgängen, die zu einem eid-
genössischen Weiterbildungstitel führen, 
ist das Departement.

Art. 48 Akkreditierungsorgan

1 Zuständig für die Prüfung der Akkredi-
tierungsgesuche von universitären Hoch-
schulen ist das Organ für Akkreditierung 
und Qualitätssicherung nach Artikel 7 
UFG oder, auf Antrag des Gesuchstellers 
an die Akkreditierungsinstanz, eine inter-
national anerkannte Akkreditierungsinsti-
tution.

2 Der Bundesrat bestimmt das Akkreditie-
rungsorgan für die Prüfung von Akkredi-
tierungsgesuchen der für einen Weiter-
bildungsgang verantwortlichen Organisa-
tion. Er kann diese Aufgabe im Rahmen 
der Vereinbarung vom 14. Dezember 
2000 zwischen dem Bund und den Uni-
versitätskantonen über die Zusammen-
arbeit im universitären Hochschulbereich 
dem Organ für Akkreditierung und Qua-

Art. 47 Abs. 1

1 Zuständig für die Akkreditierung von 
Studiengängen, die zu einem eidgenös-
sischen Diplom führen, ist der Schweize-
rische Akkreditierungsrat nach Artikel 22 
HFKG21.

Art. 48   Akkreditierungsorgan

1 Zuständig für die Prüfung der Akkreditie-
rungsgesuche von universitären Hoch-
schulen ist die Schweizerische Agentur 
für Akkreditierung und Qualitätssicherung 
nach Artikel 23 HFKG22 oder, auf Antrag 
der gesuchstellenden Institution an die 
Akkreditierungsagentur, eine international 
anerkannte Akkreditierungsinstitution.

2 Der Bundesrat bestimmt das Akkreditie-
rungsorgan für die Prüfung von Akkredi-
tierungsgesuchen der für einen Weiterbil-
dungsgang verantwortlichen Institution. Er 
kann diese Aufgabe der Schweizerischen 
Agentur für Akkreditierung und Qualitäts-
sicherung übertragen.

21  SR …; BBl 2009 4697
22  SR …; BBl 2009 4697
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litätssicherung nach Artikel 7 UFG über-
tragen.

Art. 50 Aufgaben

1 Die Medizinalberufekommission hat 
folgende Aufgaben und Kompetenzen:
a. Sie berät das Akkreditierungsorgan, 
den Bundesrat, das Departement, die 
Universitätskonferenz und die unabhän-
gige Akkreditierungsinstanz nach Artikel 
47 Absatz 1 in Fragen der Aus- und der 
Weiterbildung. 
b. Sie nimmt Stellung zu Akkreditierungs-
anträgen im Bereich der Aus- und der 
Weiterbildung. 
c. Sie erstattet dem Departement, der 
Universitätskonferenz und der unabhän-
gigen Akkreditierungsinstanz nach Artikel 
47 Absatz 1 regelmässig Bericht. 
d. Sie entscheidet über die Anerkennung 
ausländischer Diplome und Weiterbil-
dungstitel. 
e. Sie überwacht die eidgenössischen 
Prüfungen. 
f. Sie kann den zuständigen Stellen Mas-
snahmen zur Erhöhung der Qualität der 
Aus- oder der Weiterbildung vorschlagen.

2 Sie kann Personendaten bearbeiten, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist.

Art. 57 Rechtsschutz bei Akkreditierungs
entscheiden zu Studiengängen

1 Entscheide der unabhängigen Akkre-
ditierungsinstanz nach Artikel 47 Absatz 
1 über die Akkreditierung von Studien-
gängen können vor einer Schiedsinstanz 
angefochten werden. Die Vereinbarung 
vom 14. Dezember 2000 zwischen dem 

Art. 50 Abs. 1 Bst. a und c

1 Die Medizinalberufekommission hat 
folgende Aufgaben und Kompetenzen:
a. Sie berät das Akkreditierungsorgan, 
den Bundesrat, das Departement und den 
Hochschulrat in Fragen der Aus- und der 
Weiterbildung.

c. Sie erstattet dem Departement und 
dem Hochschulrat regelmässig Bericht.

Art. 57

Aufgehoben
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Bund und den Universitätskantonen über 
die Zusammenarbeit im universitären 
Hochschulbereich regelt die Organisation 
dieser Schiedsinstanz.

2 Gegen Entscheide der Schiedsinstanz 
kann beim Bundesgericht Beschwerde 
erhoben werden.


